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I. Verordnungen und Entscheidungen.
L.

Höhere Fachschule für Maschinentechuik am Techno¬
logischen Gewerbemuseum in Wien — EiujShrig-

Freiwilligenrecht.
Runderlaß der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 7. Juni 1912,

Z . I1 1775 , M . Abt . XVl , 8302 (Normalienblatt des Magi¬
strates Nr . 50 ) :

Das k. k. Ministerium für Landesverteidigung hat mit dem Erlasse vom
22 . April 1912 , Nr . 14 sr I9I2 -XIV , Nachstehendes hierher eröffnet:

Mit dem Schuljahre 1911/12 gelangte am Technologischen Gemerbe-
museum in Wien an Stelle der bisher in eine niedere und eine höhere Fach¬
schule gegliederten „Fachschule für Bau - und Maschinenschlossern " stufenweise
eine „ höhere Fachschule für Maschinentechnik " mit 5 Studienjahren zur Er¬
richtung.

Auf Grund des Z 25 , zweiten Absatzes , des Wehrgesetzes wird im Ein¬
vernehmen mit den beteiligten Ministerien diese „höhere Fachschule
für Maschinentechnik am k. k. Technologischen Gewerbe¬
museum in Wien"  den achtklasfigen öffentlichen oder mit dem Rechte der
Öffentlichkeit ausgestatteten Mittelschulen in Bezug auf die Nachweise der
wissenschaftlichen Befähigung für den Einjährig -Freiwilligendieust gleichgestellt.

Dies ist in das Verzeichnis Beilage II b zu § 64 der Wehrvorschriften
I Teil einzutragen und die neue Bezeichnung der Anstalt und die Jahrgangs¬
zahl in der Beilage II a vorzumerken ; für diese neu errichtete Lehranstalt
besitzt die Anmerkung „ Berechtigt nur zum einjährigen Präsenzdienste in der
Kriegsmarine " keine Geltung . Die bezügliche Ergänzung , beziehungsweise
Berichtigung dieses Verzeichnisses wird seinerzeit erfolgen.

Bemerkt wird noch, daß die Absolventen der neu benannten Fachschule,
was die Berechtigung zum Einjährig -Freiwilligendienste in der Kriegsmarine
betrifft , der Bedingung des Z 26 Wehrgesetz (Absolvierung dieser Anstalt bis
zum 1 . März des Stellungsjahrcs ) auch weiterhin gerecht^ werden müssen.

2 .

Marktordnung für die Großmarkthalle Abteilung
für Fleischware » der Stadt Wien . ,

Kundmachung der k. k. n .-ö. Statthaltern vom 10. Juni
1912 , Z . XII -379/1 , L.-G .-M . Nr . 116:

Mit dem Erlasse der k. k. n . ö. Statthalterei vom 3. Mai 1912,
Z . XII 379 , wurde für die Großmarkthalle -Abteilung für Fleischwaren in
Wien , III ., Vordere Zollamtsstraße 21 und Jnvalidenstraße 4 , die nach¬
stehende, mit dem Beschlüsse des Gcmeindcrates der k. k. Reichshaupt - und
Residenzstadt Wien vom 22 . März 1912 , Z . 7039 , festgesetzte Marktordnung
samt Anhängen an Stelle der im Landesgesetz - und Verordnungsblatte für
das Erzherzogtum Österreich unter der Enns für das Jahr 1909 unter
Nr . 111 und für das Jahr 1910 unter Nr . 108 verlautbarten Marktordnung
genehmigt.

Bienerth mp.

Gegenstände des Marktverkehres.

Z 1.
Gegenstände des Marktverkehres find:

1 . Frisches Fleisch von Ochsen , Kühen , Büffeln , Stieren , Kälbern,
Schafen , Schweinen , Lämmern , Ziegen , mit und ohne Fell , im Ganzen oder
in Teilen , cingesalzenes , geräuchertes und gepökeltes Fleisch und Fett , sowie.
Würste und Flccksiederwaren von Tieren dieser Art.

Beißerfleisch (Freßkälber ) ist vom Marktverkehre ausgeschloffen . Verbots¬
widrig eingebrachte Ware dieser Art ist im unveränderten Zustande amtlich im
Wege des beeideten Faktors an Fleischselcher unter Deklaration und amtlicher
Überwachung zur Wurst -Erzeugung zum Verkaufe zu bringen.

2 . Zahmes Geflügel : lebend und geschlachtet, in den Federn oder gerupft,
wie : Hühner , Gänse , Enten , Truthühner , Kapaunen , Tauben.

3 . Wildbret und Federwild , wie : Hirsche, Rehe , Gemsen , Wildschweine,
Hasen , aufgehacktes Rot - und Schwarzwild , Fasane , Auer -, Birk -, Hasel-
Schnee -, Rohr - und Rebhühner , Wildgänse , Wild - und Duckenten , Wildtauben,
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Wald -, Moos -, Haidc - und Wiesenschnepfen , Krammetsvögel , Wachteln und
andere nach dem Gesetze zum Genüsse zulässige Wildarten und kleine Vögel.

4 . Fische : SUßwaffer - und Seefische , lebend , gesalzen , geräuchert , getrocknet
und mariniert , wie auch alle Arten Schattiere.

Z 2.
Die Verabreichung von Speisen und der Ausschank von Getränken wird

von der Gemeinde nach ihrem freien Ermessen gestattet.

Dauer des Marktverkehres.

8 3-
Der Marktverkehr findet statt:

a) An Wochentagen in der Zeit vom 1. Mai bis 31 . Oktober von 4 Uhr
früh bis 4 Uhr nachmittags , in der übrigen Jahreszeit von 5 Uhr früh
bis 4 Uhr nachmittags , an Feiertagen bis 12 Uhr mittags;

b) an Sonntagen während der durch besondere Vorschriften jeweils für den
Marktverkchr an Sonntagen festgesetzten Zeit;

c) der Kleinverkehr beginnt an allen Tagen erst um 6 Uhr , beziehungs¬
weise 7 Uhr früh;

4) Klcinverkehr findet außerdem an jedem Samstag -Wochentage , sowie an
dem Vortage eines jeden Feiertages von > Uhr früh bis 7 Uhr abends
statt;

e) in der Fischhalle an allen Wochentagen bis 8 Uhr abends.
Beginn und Ende des Marktverkehres wird durch ein Glockenzeichen

bekanntgegeben.
Marktgebühren.

8 4.
Für die Benützung der Hallenräume und der Markteinrichtungen sind

die im Marktgcbührentarife (Anhang I ) festgesetzten Gebühren zu bezahlen.
Die Entrichtung der Marktgebühren hat im vorhinein zu erfolgen und

ist eine Voraussetzung für die Benützung.

Zufuhr des Fleisches.

8 S.
Der Transport des am Wiener Nordbahnhofe anlangenden , für die

Großmarkthalle bestimmten Fleisches (Z I , Punkt 11 bis in diese darf nur
mittels Bahn erfolgen.

Im übrigen sind Fleischwaren unter Beobachtung der für den Fleisch¬
transport bestehenden allgemeinen Vorschriften in die Großmarkthalle zu
schaffen.

Ausladung der Waren.

8 6.
Die Ausladung der mit der Wiener Verbindungsbahn in die Groß¬

markthalle zugeführten Waren wird im Beisein einer Kommission , bestehend
aus Vertretern des Veterinäramtes , des Marktamtes , der Bahn , des Adressaten
und eventuell des Einsenders vorgenommen , welche beim Bahntransporte vor¬
gekommene Mängel zu konstatieren und wegen deren Abstellung das Erforder¬
liche zu veranlassen hat.

Die Zahlung der an die Adressaten überwiesenen Fracht - und Neben¬
gebühren ist vor Empfangnahme der Sendungen zu leisten.

Die bisher von den beteiligten Bahnverwaltungen zugestandene Be¬
günstigung der Befreiung vom Frankaturszwange für Fleischfendungen an
solche Adressaten , welche zur Deckung der auflaufenden Fracht - und Neben¬
gebühren Kautionen erliegen haben , bleibt aufrecht.

Findet jedoch die Berichtigung der Fracht - und Nebengebühren nicht
binnen drei Stunden nach Bereitstellung zum Bezüge statt oder ergeben sich
Ablieferungshindernisse , sei es , daß der Adressat zum Bezüge bei rechtzeitiger
Avisierung nicht erscheint oder den Bezug verweigert , so wird die Sendpng
an das Marktamt ausgefolgt , welches die weitere Disposition mit einer solchen
Waare trifft , beziehungsweise die Veräußerung derselben auf Gefahr und Kosten
des Einsenders veranlaßt.

Aus dem bei dieser Veräußerung erzielten . Erlöse werden sämtliche auf
der Fracht hastenden Gebühren bestritten , der Überschuß wird dem Einsender
ausgefolgt.

Zum Bezüge bereit gestellte Ware muß außer diesem Falle binnen zwei
Stunden nach Bereitstellung übernommen und zu Markt gebracht werden,
widrigens mit der Ware in gleicher Weise verfahren wird.

In jedem Falle liegt darin eine Übertretung der Marktordnung , falls
der Marktpartei nicht zur Last fallende Umstände die rechtzeitige Aufbringung
zum Markte verhindern.

Entrichtung der Verzehrungssteuer.

8 7.
Waren , die mit der Bahn in der Großmarkthalle einlangen , werden erst

in der Großmarkthalle dem Berzehrungssteuerverfahren unterzogen.

Untersuchung der Ware.

8 8.
Für die in die Großmarkthalle gelangenden Waren (tz l , Punkt I ) sind

Beschauscheine beizubringen . Bis zur Beibringung dieser Beschauscheine wird

die Ware auf Gefahr und Kosten des Einbringers in amtliche Verwahrung
genommen . Alle Waren unterliegen überdies in der Großmarkthalle hinsichtlich
ihrer Verkaufszulässigkeit und Genußtauglichkeit der amtlichen Untersuchung
und Verfügung nach den jeweils bestehenden Vorschriften und dürfen vor dieser
Untersuchung nicht zum Verkaufe gebracht werden.

Die Verkäufer sind verpflichtet , jede zur Erreichung des Zweckes der
Untersuchung notwendige manuelle Beihilfe zu leisten und jede demselben Zwecke
dienende notwendige Auskunft zu erteilen.

Verkaufsplätze.

8 9.
Die Vergebung der Plätze für den Verkauf von Fleischwaren (Z 1,

Punkt I ) erfolgt durch die Marktbehörde.
Die übrigen Plätze werden vom Marktanne zugcwiejen.
Zur zeitweisen Benützung werden die Plätze nach Maßgabe der räum¬

lichen Verhällnisse und nach der Reihenfolge der Anmeldung zur dauernden
Benützung nach freiem Ermessen und auf Widerruf zugewiesen . Die Plätze
dürfen weder an andere Personen übertragen , noch zur Mitbenützung über¬
lassen werden . Herstellungen aus denselben dürfen nur mit Genehmigung der
Marktbehörde vorgenommen werden . Die Parteien haften für alle durch sie
oder ihre Bediensteten verursachten Beschädigungen.

Bei Inanspruchnahme der von der Gemeinde für Marktzwecke zur Ver-
> fügung gestellten Einrichtungen haben die Parteien die hiesür erlassenen Vor¬

schriften zu befolgen.
Den behördlichen Organen steht es jederzeit frei , die zugewiesenen Plätze

zu betreten und sind die Parteien geholten , diesen Organen jederzeit Zutritt
und Nachschau zu ermöglichen . Kleider , leere Kisten , Körbe u . dgl . dürfen an
den Verkaufsplätzen nicht hinterlegt werden , widrigens deren Wegschaffung von
Amts wegen auf Gefahr und Kosten der Partei vorgenommen wird.

Art des Verkaufes.

8 io.
Der Verkauf der Fleischwaren (Z I , Punkt l ) hat in folgender Weise

stattzufinden:
1. In der „Neuen Fleischhalle " an der Jnvalrdenstraße dürfen nur

mittels Bahn einlangende Fleischwaren , und zwar nur im unveränderten
Stückzustande zum Verkaufe gebracht werden.

Das Marktamt kann fallweise in besonders rücksichtswürdigen Fällen
(Platzmangel ) für die Neue oder Alte Halle bestimmte Fleischwaren aus dem
Verbindungsgange zwischen der Neuen und der Alten Halle mit der Beschränkung
aus den unveränderten Stückzustand zum Verkaufe bringen lassen.

2 . In der „Alten Halle " dürfen Fleischwaren in jedem Stückzustande
zum Verkaufe gebracht werden.

Zur Herstellung dieser Stücke ist am Verkaufsplatze der Gebrauch von
Messer und Säge , nicht aber der Gebrauch der Hacke, ebenso nicht die Auf¬
stellung eines Hackstockes gestattet.

Der in dieser Halle befindliche Zerteilungsraum , in welchem für den
Gebrauch der Hacke vorgesehen ist, ist während der ganzen Dauer des Marktes
geöffnet.

Käufer haben in diesen Zerteilungsraum keinen Zutrrtt und ist ein
Verkauf in diesen Räumen untersagt.

Der Verkauf darf nur in Stücken und nicht nach verlangten Gewichts¬
mengen , also auch nur ohne Zuwage stittfinden.

Zum Abwägen von Fleischquantitäten bis zum Gewichte von rund 5 lex
können di - Verkäufer auf dem Verkaufsplatze nach Maßgabe der allgemeinen
Vorschriften eigene Schalenwagen benützen.

3. Das Ausschroten ist nur in den im linken Hallenschiffe der Alten
Halle befindlichen Ständen gestattet.

Abwage der Marktartikel.
8 11-

Sämtliche für den Markt einlangenden Fleischwaren müssen auf den
amtlichen Wagen abgewogen werden.

Der Gebrauch eigener Wagen zum Abwägen der verkauften Fleischwaren
ist mit Ausnahme der in 8 10, Punkt 2 und 3 , angeführten Fälle nicht ge¬
stattet . . . .

Zu dieser Abwage dienen gleichfalls die amtlichen Wagen ; bei diesen
erfolgt die Abwage unentgeltlich und in Gegenwart eines amtlichen Aufsichts¬
organes , von dem das Ergebnis der Abwage in das Wag -Protokoll einge¬
tragen wird.

Die Käufer können die angekauften Waren von den Organen der Markt-
aufficht in den Fällen des ß 10 , Punkte 2 und 3, unentgeltlich nachwägen
lassen.

Barkauf und Zwischenhandel.

8 12.
Fleischwaren (ß 1, Punkt 1), die zur Veräußerung auf dem Markt-

bestimmt sind , dürfen vor dem Beginne des Marklverkehres nicht verkauft
werden.

Auf dem Markte angekaufte Fleischwaren dürfen , insolange sie sich noch
auf dem Marke befinden , nicht weiter ou ^ ro « verkauft werden.

Den Inhabern von Fleischverkaufsstellen ist die Überlastung von Fleisch¬
waren an ihre Bediensteten unter dem Titel des Verkaufes , der Entlohnung
oder einem sonstigen Titel zum Weiterverkäufe in der Großmarkthalle untersagt.
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Preis- und Qualitätsbezeichnung.

Bei der Ersichtlichmachung der Preise sind die vom Wiener Magistrate
erlassenen allgemeinen Vorschriften zu beobachten

Außerdem ist der Verkaufspreis für Fleischwaren (8 1, Punkt 1) Per
Kilogramm deutlich und auf eine für jedermann leicht wahrnehmbare Weise

" ' ^ ^ iese" Bezeichnung hat auf jedem einzelnen Stücke °^°r wenigstes ge¬
meinsam für mehrere beisammenhängende oder beisammenliegende Stück
gleicher Qualität und gleichen Preises zu erfolgen.
' ^ Büffclfleisch muß von anderem Fleisch gesondert bleiben , mit amtliche
Tafeln als solches deutlich und sichtbar bezeichnet und bei der Abwage dem

S -« -» - ' . » - >"

beziehen. e î aren müsse», nach ihrer Gattung als Schasfleisch, Schweine¬
fleisch oder Riiidfleisch gesondert , in vcrsqiedenm Behältniffm (Körbm , Zögern
u . s. w .) feilgeboren werden , so daß in einem Behältnisse sich nur Selchfleisch

Düsc ^ BeMnisse nässen mit der deutlichen und sichtbaren Bezeichnung
ihres Inhaltes („ geselchtes Schasfleisch ", „ geselchtes Schweinefleisch oder „ge¬
selchtes Rindfleisch ") versehen sein.

Entfernung der Marktartikel.
8 14

Die angekauften Waren sind seitens der Käufer spätestens eine Stunde
nach Schluß des Marktes aus der Halle zu schaffen.

Versteigerungen.
8 1b-

^ )ss?ntlicke Versteiaerunaen dürfen unter Beobachtung der für Ber-

steigcru >?gen im allgemeinen geltenden Vorschriften innerhalb der Marktzeit ab-

° ' "° " V ° n °der "Einh °bung der Lizi. ationsprozente zugunsten,d °s Armenfonds
und von der Einhebung der mit dem Landesgesctze vom >6. Jänner 1875,
? -K -Bl Nr . 4 . festgesetzten Taxen wird Umgang genommen.

Für die Vornahme von Versteigerungen werden bestimmte Platze , n der
Großmarkthalle angewiesen.

" Faktoren.
8 16-

Uur Vermittlung von Verkäufen können beeidete Faktoren bestellt werden-
Die näheren Bestimmungen über die Bestellung und Geschäftsführung der

Faktoren sind im Anhang II enthalten.

Verhalten auf dem Markte.
8 17-

Allen aus dem Markte befindlichen Personen ist em anständiges Betragen
untere !,, ander und gegen die Amtsorgane zur Pflicht gemacht; insbesondere
haben sie den Anordnungen der letzteren Folge zu leisten.

8 18-
Die Nahrungsmittel sind in geeigneter Weise gegen Staub und sonstige

Jn ' dcn "Hallenräumen muß möglichste Reinhaltung
Es ist daber jeder Vorgang verboten , der gegen Reinhaltung verstoßt . Ins¬
te, onder?sind die Marktparteien verpflichtet für d,°Reinigung er ihm»
ruaewiesenen Berkaussplätze , Stände und y-lerschriemen , ferner der Geschäfts-
Geräte wie Handwagen , Auslegebretter , Schneidebretter , Wagen und Gewichte,
Messer ' und Sägen m d'gl ., sowie der eigenen Überkleider und fener des H. lss-

^ "' ° DaV Marktamt hat das Recht , bei unterlassener oder mangelhaster
Reinigung das Erforderliche auf Kosten der Parteien zu veranlaßen.

Durch das Auslegen der Feilschasten darf das Ausmaß de- yd » Martt.
Partei zugewiesenen Raumes nicht überschritten werden und dürfen insbesondere
die Zugänge zu den Plätzen , die Wege zwischen denselben und der Verkehr auf
dem Markte nicht beeinträchtigt werden.

8 19- *
Das Milnehmen von Hunden in die Halleuräume ist verboten.

Hilfspersonal.

8 20 - . . . .
Der Marktbehörde bleibt Vorbehalten , besondere Vorschriften für dre auf

dem Markte zu Dienstleistungen verwendeten Personen zu erlassen.

Anmeldung und Verlautbarung der Marktartikel.
§ 21.

Jede Partei , welche Artikel dem Markt zusührt , ist verpflichtet , deren
Menge und Gattung sofort beim Marktamte anzumelden.

^Der Stand d?s Fleischvorrates ist bei Eröffnung und wahrend des
Marktes in entsprechenden Zwischenräumen durch das Marktamt am Markte
ersichtlich zu machen.

Marktbericht.

8 22.

Die Preis - der auf dem Markte verkauften Waren werden vom Markt-
aliite erhoben und allwöchentlich in einem Marktberichte zusammengestellt,
welcher di- - inge,endeten Waren nach Gattung und Gewicht , sowie die er¬
hobenen Preise zu enthalten hat . ^

Der Marktbericht wird in geeigneter Weise veröffentlicht.

Marktbehörde.
8 93.

Die Gemeind - überwacht und regelt den Marktvcrkehr durch ihre

^ ^ Marktbehörde ist der Wiener Magistrat . Di - unmittelbare Marktaufsicht

Di - mttttnä ^ uüd ^ sanitätspolizeilichen Amtshandlungen werden vom

Veterinawmw besorgtBEt -rinära ^ t ^ Vernichtung einer eing -brachten Ware
New es der Partei frei , bei der Veterinäramts -Dlrcktion um eine

Überprüfung anzusuchen . In diesem Falle obliegt der Partei die Bezahlung
der von der Gemeinde normierten Entfernungsgebühren . Für die hiedurch
erwachsenden Verzögerungen oder Schäden übernimmt d.e Gemeinde k-inerl -,
Haftung.

Strafen.

8 24.

Übertretungen dieser Marktordnung werden auf Grund der W M-0 und 101
des Gemeindestatutes für Wien , vom 24 . März 1900 , L.-G .-Bl . Nr . 17 , mit
Geld bis z» 400 L oder mit Arrest bis zu 14 Tagen geahndet.

Perionen , welche die Ordnung auf dem Markte stören , Unfug treiben,
den Anordnungen der behördlichen Organe nicht Folge leisten , können durch
das Marktamt vom Markte gewiesen werden . ^ . . . . . . -

In schweren Fällen kann von der Marktbehörde die Ausschließung auf
bestimmte Zeit oder auf immer verfügt werden.

^ Marttparteien , welch- ihren Verpflichtungen gegenüber der Mar tbehorde
nicht Nachkommen oder der Bestimmung des Marktes zuwiderhandeln , kann
die Benützung des Marktes verweigert werden.

Besinn der Wirksamkeit und Kundmachung der Markt-
^ ord » ung.

8 25.

Diese Marktordnung tritt mit dem Tage ihrer Verlautbarung im Landes-
gesetz- und Verordnungsblatt - sür daß Erzherzogtum Österreich unter der Enns

in WUffamklt .̂ ^ ^ ^ r Mark .parteien ist diese Marktordnung in der

ssr ° ; d L >: -.
Erzherzogtum Österreich unter der Enns Nr . 111 ox 1909 und dir . 108
1910 kundgemachte Marktordnung außer Kraft.

Schlußbestimmung.
8 26.

Zm übrigen gelten die Bestimmungen der allgemeinen Marktordnung für
di- k. fl Reichshaupt . und Residenzstadt Wien (Landesgesetz - und Verordnungsblatt
für das Erzherzogtum Österreich unter der Enns Nr . 17 ex 189, , Nr . 56
1899 , Nr . 80 ex 1904 und Nr . 26 ex 1906 ).

Anhang >.
MarftgebUhrell -Tarif.

1. Flächentarif.

.,) Für ^ ^ ^ ^A ^ v^ ^ eter von der Gemeinde her-
gestellten stabilen Berkaufsstände unter monatlicher Voraus-
rabluna der Gebühr pro Monat . . - - - - - - - - - '

^ 2 für den Quadratmeter der zur Verabreichung von « peisin
bewilligten Stände unter monatlicher Vorauszahlung der ^ ^

bl Mr ^ ie ^Benützung der gewöhnlichen Keller bei monatlicher

^ sebührenkntrichtung im vorhinein für einen Quadratmeter ^ ^ ^ „

o) sür die Lagerung von leeren Geschirren,Körben , Kisten und ^
ähnlichem sür einen Quadratmeter und Tag.

2. Stücktarif.  Gebühr

^ Für Fleisch - und Fettwar -» in Quantitäten zu 100 ü? *) - - ^ 60 b
2 Für Kälber . .

nt IS b, Quaniitäten Mer so !-ß Mit so I,
*

Quantitäten bis zu so tx werden mit
berechnet.
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Nr.
3

4
5
6
7
8

9
10
11
12
13

Für Schafe , Lämmer , Ziegen und Ferkel.
Für Schweine.
Für Hirsche . . .
Für Rehe , Gemsen , Dammwild und Muflon . . . .
Für Wildschweine.
Für Auer -, Birk , Schnee - und Hasclwild , Wildenten,

Wildgiinse und Fasanen.
Für Rebhühner , Schnepfen und Trappen.
Für Hausgeflügel.
Für Hasen.
Für Kaninchen.
Für Krammelsvögel , Wachteln , Drosseln und andere

kleine zum Genüsse zulässige Vögel per Dutzend . .

Per Stück
Gebühr

6 ü
20  „
60 „
30 „
20 ,.

6 „

4 I
2 ..

3 . Waggcbühr.

Waggebühr bis zu 100 Lx. 4 ü
Waggebühr von 100 KZ aufwärts für je 50 kg oder weniger . . 2 „

Anmerkung.

Der Flächentarif findet auf die geschlossenen Berkaufsstände und auf die
sonst nach dem Flächenmaße zugcwicsenen Stände Anwendung.

Im übrigen findet der Stücktaris Anwendung.
Marktparteien , welche Fleischwaren aus dem Markte ankaufen und

-m ästail zum Verkaufe bringen (h 10 , Punkt 2), unterliegen der Markt¬
gebühr auch für diese Flcischwaren.

Anhang II.

Tagebuch haben die Faktoren die von ihnen abgeschlossenen
Geschäfte nach der ZeNfolge des Abschlusses mit einer besonderen , durch das
ganze ^ ahr fortlaufenden Zahlenbezeichnung ohne Abänderungen , Radierungen
und dergleichen einzutragen . "

Die Eintragung hat zu enthalten:
a) Tag des Verkaufsabschlusses;
k) Name des Käufers und desjenigen , für dessen Rechnung die Marktartikel

verkauft wurden;
a) Gattung und Gewicht oder Stückzahl der verkauften Waren und Ver¬

kaufspreis;
ä ) Tag der Übermittlung des Erlöses an den Einsender

Die Eintragungen müssen in deutscher Sprache und leserlich erfolgen.

s 8.
Der Marktbchörde , sowie dem Marktainte steht das Recht der Einsicht-

nähme m das Tagebuch zu.
n . . darf nur hinsichtlich der sie betreffenden Verkäufe ge¬

sehen -n^ vw"l'angm ^ ^ Tagebuch zu nehmen oder Auszüge aus dem-
Tagebücher , welche außer Verwendung kommen , sind vom Marktamte in

Verwahrung zu nehmen.
Kaution.

8 9.

Die Faktoren haben vor ihrer Bestellung eine Kaution von 2000 L ru
erlegen welche von der Marktbehörde in Verwahrung genommen wird - sie

^ ? °" ^ rMung der ihnen gegenüber den Einsendern ' und
Käufern obliegenden Verpflichtungen nicht nur mit der als Pfand bestellten
Kaution , sondern auch mit ihrem gesamten übrigen Vermögen.

Besondere Bestimmungen über die Faktoren.

Bestellung.

8 i.

Die Faktoren werden im Wege der Konkursausschreibung durch den
Wiener Magistrat als Gewerbebehörde bestellt und beeidet.

Als Faktor kann nur derjenige bestellt werden , welcher mindestens
24 Jahre alt , eigenberechtigt , unbescholten , vollkommen vertrauenswürdig ist
und die erforderlichen Fachkenntnisse besitzt.

Die Faktoren erhalten ein Bestellungs Dekret und eine Lcgitimatisnskartc.

Obliegenheiten.

8 2.

Die Faktoren haben die Marktartikcl zu beziehen oder zu übernehmen,
die Fracht und sonstigen Spesen , sowie die Marktgebühren zu entrichten , für
die Erhaltung dieser Artikel und deren Unterbringung auf den Vcrkaulsplätzeu
zu sorgen und alle in Ansehung dieser Artikel erforderlichen Förmlichkeiten
zu erledigen

Sie haben die übernommenen Waren in der Rege ! sofort zum Verkauft
zu bringen.

8 3-

Die Faktoren haben die ihnen obliegenden Geschäfte mit der Sorgfalt
eines ordentlichen Kaufmannes zu besorgen und alles zu vermeiden , was ihre
Vertrauenswürdigkeit schädigen könnte.

Die Verkaufsvermittlung ist Persönlich zu betreiben.

8 4-

Die Faktoren dürfen weder iür eigene Rechnung , sei es im eigenen oder
im fremden Namen , Handel mit Artikeln dieses Marktes treiben , noch sich an
den durch sie vermittelten Geschäften beteiligen.

Die Faktoren sind versuchtet , den beim Verkaufe erzielten Erlös , sowie
eme Abrechnung hierüber binnen drei Tagen nach Verkaufsabschluß den,
Wareueinsendcr zu übermitteln . Bei der Abrechnung dürfen dem Einsender,
außer der Vermittlungsgebühr , nur die wirklich ausgelaufenen Spesen in Ab
zug gebracht werden.

Vcrmittl .ungsgebühr.
8 6.

Für jeden von einem Faktor tatsächlich abgeschlossenen Verkauf ist vom
Warencinscnder eine Vermittlungsgebühr von höchstens 3 Prozent des Brutto-
Verkaufspreises zu entrichten.

Bon den Käufern dürfen die Faktoren unter keinerlei Vorwand eine Ent¬
lohnung »erlangen oder annehmen.

Tagebuch.
8 7.

Die Faktoren sind verpflichtet , über die von ihnen vermittelten Verkäufe
em Tagebuch zu führen , welches vor dem Gebrauche paraphiert und vom Wiener-
Magistrate beglaubigt sein muß.

Entziehung der Berechtigung . — Enthebung.
8 10.

Faktoren die sich Pflichtverletzungen zuschulden kommen lassen oder
chren Obliegenheiten nicht Nachkommen, kann der Wiener Magistrat ihre Be¬
rechtigung auf bestimmte Zeit oder für immer entziehen.

L.

Strafkompetenz bei Übertretung der Punzierungs
Vorschriften

Runderlaß der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 22 . Juni 1912,
Z . X- 1486 , M . Abt . XVII , 3225/12 (Normalienblatt des Magi¬
strates Nr . 57 ) :

Ungeachtet der mit dem h. o. Erlasse vom 14 . Mai 1910 , Z . X s -793
(Erlaß des Ministeriums des Innern vom 19 . Februar 1910 , Z . 442 sr 1907
Normalienblatt Nr . 66 10 des Magistrates ), erteilten Direktiven über die Straf¬
barkeit der Feilbietung und des Verkaufes von Metallgeräten im Sinne des
8 21 des Punzierungsgesetzes vom 19 . August I86b , R .-G .-Bl . Nr 75

^ ^ lex . cir . vorgeschricbeue Bezeichnung nicht tragen,
sind Falle vorgekommen , m denen politische Behörden die Einleitung der Straf¬
amtshandlung gegen Gewerbetreibende , die derlei Metallgeräte feilboten , ent¬
weder ablehnten oder mit einem Freispruche vorgingen ; begründet wurde dies
damit , daß sich, nur der Verfertiger solcher Metallgeräte , nicht aber auch der
Händler emer Übertretung des ß 43 log;, oit . schuldig machen könne.

Das Ministerium des Innern hat ein solches Vorgehen weder dem Ge¬
setze, noch den erteilten ausdrücklichen Weisungen entsprechend befunden und
hiebei die mit dem Erlasse vom 19. Februar 1910 , Z . 442 er 1907 (Statth .-
Erlaß vom 14 . Mai I9l0 , Z . X a -793 , Normalienblatt Nr . 66/10 des Magi¬
strates ), erteilten Direktiven in Erinnerung gebracht.

Auf die Anregung der n .-ö. Statthalterei , wonach Übertretungen der
«21 und 43 Punz.-Ges. dann nicht geahndet werden sollten, wenn nach der

Art des Gewerbebetriebes und den Umständen des Feilhaltens dem großen
Publikum Zweifel über die Unechtheit der fcilgebotenen Metallgeräte nicht aus-
kommen können , konnte das Ministerium des Innern nicht eingehen , da nach
dem Zwecke des Gesetzes die bezogenen Bestimmungen nicht nur auf Gold - und
Silbcrwarenhändler , sondern auf alle Gewerbebetriebe Anwendung finden
müssen , die sich zwar im allgemeinen nicht mit dem Vertriebe echter Gold - und
Silberwaren befassen, die aber — wenn auch nur nebenbei — echte Gold-
und Silberwaren sowie unechte Gegenstände , die durch ihre Bezeichnung , Aus¬
stattung oder sonstwie für echt angesehen werden könnten , feilbieten.

Hienach ist hinkünstig bei Übertretungen der Punzierungsvorschriften vor¬
zugehen.

4 .
Internationales Abkommen zur Bekämpfung der

Verbreitung unzüchtiger Veröffentlichungen.
Vorschrift.

Runderlaß der k. k. n.-ö. Statthalterei vom 26 . Juni 1912,
Z . VIIIa - 1636 , M . D . 2974/12 (Normalienblatt des Magi¬
strates Nr . 51 ) :
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Mit dem am 18 . Juni d. I . zur Ausgabe gelangten XOVIII . Stücke
des Reichsgesetzblattes wurde das internationale Abkommen vom 4 . Mai 1910,
betreffend die Bekämpfung der Verbreitung unzüchtiger Veröffentlichungen,
publiziert.

In Durchführung des Art . I dieses Abkommens hat das k. k. Ministerium
des Innern mit dem Erlasse vom 16 . Juni 1912 , Z . 5704 M . I ., die k. k.
Polizei -Direktion in Wien als „ Zentralstelle zur Bekämpfung unzüchtiger Ver¬
öffentlichungen " für die im Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder
bestellt.

Die Wiener Polizei -Direktion hat ihre Tätigkeit als Zentralstelle zur Be¬
kämpfung der Verbreitung unzüchtiger Veröffentlichungen sofort zu beginnen
und führt als solche die abgekürzte Bezeichnung Z . g. P . (Zentralstelle gegen
Pornographie ).

Ihr obliegt u . a . auch die Sammlung aller Nachrichten , welche die Er¬
mittlung und Bekämpfung derjenigen Handlungen erleichtern können , die sich
als Zuwiderhandlungen gegen die inländische Gesetzgebung hinsichtlich un¬
züchtiger Schriften , Zeichnungen , Bilder oder Gegenstände darstellen und deren
Tatbestandsmerkmale einen internationalen Charakter haben , ferner die Lieferung
aller Nachrichten , welche geeignet sind , die Einfuhr der früher bezeichneten Ver¬
öffentlichungen oder Gegenstände zu hindern , sowie ihre Beschlagnahme zu
sichern oder zu beschleunigen , endlich die Evidenthaltung aller Personen , die
wegen Verbreitung oder Ankündigung unzüchtiger Erzeugnisse gerichtlich be¬
straft oder sonst beanständet wurden , und aller jener Geschäftsleute , wie Buch¬
händler , Drucker , Ansichtskartenhändlcr , Kunstverleger , Hausierer , die im Ver¬
dachte stehen, unzüchtige Erzeugnisse zu verbreiten.

Die sämtlichen politischen Bezirksbehörden in Niederösterreich werden
angewiesen , die Wiener Polizei -Direktion in ihrem Wirkungskreise als Zentral¬
stelle zur Bekämpfung unzüchtiger Veröffentlichungen k>ästigst zu unterstützen
und insbesondere behufs Sicherung des Nachrichtendienstes alle das Gebiet der
Pornographie berührenden Wahrnehmungen und Amtshandlungen unter Be¬
kanntgabe der in Betracht kommenden verdächtigen oder strasbaren Personen,
sowie der wesentlichen Tatbestands -Momente stets der Zentralstelle mit jeder
möglichen Beschleunigung anzuzeigen.

5.
Hierländige Besteuerung der ungarischen Markt¬

besucher , beziehungsweise Viehhändler.
Erlaß des Magistrals -Direktors Karl Appel  vom 1. Juli

1912 , M . Abt . XIX , 2063/12 (Normalienblatt des Magistrates
Nr . 49 ) :

Die k. k. n .-ö. Finanz -Landcs -Direktion in Wien hat mit dem Erlasse
vom 12 . April 1912 , Z . X - 600 , folgenden an sie gerichteten Erlaß des k. k.
Finanzministeriums vom 15 . Dezember 1911 , Z . 32770 , anher zur Kenntnis
gebracht:

„Unter Bezugnahme auf den h. o. Erlaß vom 10 . Februar 1910,
Z . 36238 ex 1909 , betreffend die steuer - und gewerberechtliche Behandlung
der ungarischen Marklbesucher , wird hinsichtlich der steuerrechtlichen Be¬
handlung der letzteren , beziehungsweise der Viehhändler , noch Nachstehendes
eröffnet:

Gemäß der Bestimmungen der zum Übereinkommen mit Ungarn über die
Vermeidung von Doppelbesteuerungen erlassenen Durchführungsvorschrift
(Finanzministerial -Erlaß vom 31 . Dezember 1907 , R .-G .-Bl . Nr . 11 er 1908,
III . Abschnitt , Punkt 2) ist die Steuerpflicht der ungarischen Marklbesucher an
zwei Voraussetzungen geknüpft:

1. Regelmäßigkeit des Marktbesuchcs;
2 . dauernde Benützung von Betriebsstätten oder sonstigen Einrichtungen

(Stallungen , Schlachthäuser ).
Nach einer mit dem ungarischen Finanzministerium getroffenen Verein¬

barung ist nun bei Beurteilung der hierländigen Steuerpflicht der ungarischen
Marktbesucher oder Viehändler die regelmäßige Benützung von Betriebsstätten
oder sonstigen Einrichtungen nicht ohneweiters der dauernden Benützung gleich-
zustellcn , sondern letztere erst dann als gegeben anzusehcn , wenn sich die
Marklbesucher eine bestimmte Betriebsstätte oder Markteinrichtung nicht nur
für den konkreten Fall , sondern auch für künftige Besuche , d. i. also dauernd
zuweisen lassen.

Als Kriteriuni für die in diesem Sinne „ dauernde " Zuweisung hätte zu
gelten , daß eine Belriebssiätte oder bestimmte Markteinrichtung (Stallung,
Verkaufsplatz rc.) dem betreffenden Marklbesucher für eine längere Zeit , wie
z. B . für die Dauer eines halben Jahres u . dgl . in der Weise reserviert wird,
daß sie ihm , wenn auch nicht rechtlich , so doch faktisch, so oft er auf den
Markt kommt , zur Verfügung steht . Eine solche dauernde Zuweisung wird in
der Regel auch nach außen hin durch Anbringung der Firmabezeichnung oder
durch anderweitige lokale Veranstaltungen sichtbar in Erscheinung treten.

Unter Bedachtnahme auf diese Ämndsätze . sowie unter Berücksichtigung
der Bestimmungen des H 10, Abs. 3 , des Übereinkommens über die Ver¬
meidung von Doppelbesteuerungen (Gesetz vom 30 . Dezember 1907 , R .-G .-
Bl . Nr . 278 ), stellt sich sonach die Besteuerung der die Märkte des anderen
Staates besuchenden Marktfahrer und Viehhändler folgendermaßen dar:

1. Jene Marklbesucher , die eine Betriebsstätte oder Markteinrichtung
(Stall , Schlachthaus , Verkaufsplatz rc .) im Sinne der obigen Interpretation
dauernd benützen , unterliegen auch am Orte des Marktes der Besteuerung.

2 . Jene Marktbesucher , die nicht unter den Punkt 1 fallen , jene mit¬
begriffen , welche die Ware (das Vieh ) durch Kommissionäre , beziehungsweise
Agenten verwerten , sind am Marktorte steuerfrei zu belassen.

Die k. k. Direktion wolle dafür Sorge tragen , daß in allen derzeit noch
anhängigen und künftigen Besteuerungsfallen die Beobachtung der vorstehenden
Grundsätze auf das genaueste eingehalten wird . "

Der eingangs zitierte Finanzministenalerlaß vom 10 . Februar 1910,
Z . 36238 ex 1909 , ist als Normale Nr . 1029 in der Beilage zu dem Ver¬
ordnungsblatte des k. k. österreichischen Finanzministeriums Nr . 3 ex 1911
veröffentlicht.

Baiigewerbcgesetz , Begünstigungen in Bezug auf die
Erbringung des Befähigungsnachweises für Bau¬

gewerbe.
Runderlaß der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 2. Juli 1912,

I a- 1905 , M . Abt . XVII , 3442/12 (Normalienblatt des Magi¬
strates Nr . 54 ) :

Zufolge Erlasses des k. k. Handelsministeriums vom 5. April 1912,
Z . 42845 aus 1911 , wird dm unterstehenden Gewerbebehörden Nachstehendes
zur Kenntnis gebracht:

Mit der im Reichsgesetzblatte , Stück XXIV , erschienenen Ministerial-
verordnung vom 14 . März 1912 wurden unter Außerkraftsetzung der Mini-
sterialverordnung vom 24 . Oktober 1907 , R . G . Bl . Nr . 246 , jene Lehranstalten
neu bezeichnet , init deren Absolvierung die im Z 12 des Gesetzes vom 26 . De¬
zember 1893 , R . G . Bl . Nr . 193 , betreffend die Regelung der konzessionierten
Baugewerbe , vorgesehenen Begünstigungen bei Erbringung des Nachweises
der besonderen Befähigung für den Antritt der konzessionierten Baugewerbe
verbunden sind.

Die Erlassung der neuen Verordnung wurde durch die Wahrnehmung
veranlaßt , daß die m Geltung gestandene Ministerialverordnung vom 24 . Ok¬
tober 1907 , R . G . Bl . Nr . 246 , der gegenwärtigen Organisation der in Betracht
kommenden Lehranstalten nicht mehr entspricht und daß es notwendig erscheint,
den interessierten Kreisen , sowie den Administrativbehörden selbst eine klare
Direktive au die Hand zu geben , ob und in welchem Ausmaße Absolventen
solcher Lehranstalten auf die im Z 12 des Baugewerbegesetzes vorgesehenen
Begünstigungen den Anspruch besitzen.

Die Aufzählung der Lehranstalten schließt sich organisch — wie dies
übrigens auch in der aufgehobenen Verordnung vom 24 . Oktober 1907 der
shall war — an die einzelnen Absätze des Z 12 des bezogenen Gesetzes an.
Die vielfach laut gewordenen Zweifel , auf welche Lehranstalten sich die einzelnen
Absätze, sowie die einzelnen Fälle des Absatzes 3 des zitierten Z 12 beziehen,
machten es notwendig , die in Betracht kommenden Lehranstalten einerseits für
jedes Gewerbe abgesondert und überdies nach dem Ausmaße der gesetzlich
vorgesehenen Begünstigung in besonderen Paragraphen anzuführen . Überdies
wird auch die weiters getroffene Maßnahme , daß die Abgangszeugnisse der
einzelnen Lehranstalten mit Klauseln zu versehen sind , welche das Ausmaß der
hieran geknüpften Begünstigung enthalten , zur leichteren Orientierung sowohl
der den Nachweis prüfenden Behörden als auch der Konzessionswerber selbst
wesentlich beitragen.

Außer den vorbesprochenen , die praktische Ausbildung  im
Gewerbe betreffenden Begünstigungen , welche im Sinne des Z 13, Absatz 3,
des Gesetzes vom 26 . Dezember 1893 , R . G . Bl . Nr . 193 , nur den Absolventen
der in der eingangs bezogenen Verordnung namentlich angeführten Lehranstalten
zustehen , sieht das zitierte Gesetz in Z 10 , lit . a) und lit . c), auch in Bezug
auf die Erbringung des Nachweises der Erlernung des Gewerbes
Begünstigungen vor , welche den Absolventen der dort erwähnten Schulkategorien
ox lexs zukommcn.

Was vorerst die in Z 10 , lit . a), des zitierten Gesetzes erwähnten „ ein¬
schlägigen Fachschulen " anbetrifft , „ in denen ein mindestens drei Jahre
andauernder praktischer Unterricht in der Lehrwerkstätte erteilt wird " und deren
Absolvierung den Nachweis der Erlernung des Gewerbes ersetzt, hat sich das
Handelsministerium zur Behebung der diesfalls vielfach bestehenden Zweifel
veranlaßt gesehen, im Einvernehmen mit dem Ministerium für öffentliche
Arbeiten zu eröffnen , daß als Anstalten der gekennzeichneten Art gegenwärtig
Folgende in Betracht kommen , und zwar:

Die Bau - und Kunsthandwerkerschule in Bozen in Ansehung des Stein-
metzmeistcrgewerbes ; die Fachschule für Holz - und Steinbearbeitung in Hallein
in Ansehung des Zimmer -, beziehungsweise des Steinmetzmeistergewerbes ; die
Fachschule für Holzbearbeitung in Kolomea in Ansehung des Zimmermeistcr-
gewerbes ; die Fachschule für Holzbearbeitung in Zakopane in Ansehung des
Zimmermeistergewerbcs ; die Landesfachschule für Wagnerei und Zimmerei in
Kamionka strumzlowa in Ansehung des Zimmermeistergewerbes;

Die Fachschule für Holz - und Steinbearbeitung in Horitz in Ansehung
des Steinmetzmeistergewerbes.

Die Fachschule für Steinbearbeitung in Saubsdorf in Ansehung des
Steinmetzmeistergewerbes;

Die schlesische Landessachschule für Granitindustrie in Friedberg in An¬
sehung des Steinmetzmeistergewerbes;

Hinsichtlich der Bestimmung des Z 10 , lit . c) des zitierten Gesetzes , dcr-
zufolge von Bewerbern , welche „ die Höhere Gewerbeschule bautechnischer
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Richtung oder eine gleichwertige , mit dem Öffentlichkeitsrechte ausgestattete Lehr¬
anstalt mit gutem Erfolge absolviert Habens der Nachweis zu erbringen ist,
daß sie sich zum Zwecke der Erlernung des betreffenden Gewerbes einschließlich
der vor oder während der Studienzeit geleisteten Arbeit in demselben ein Jahr
haben verwenden lassen , wird bemerkt , daß die Anführung dieser Schul¬
kategorien mit der Bestimmung des H 12 , Absatz 2, des zitierten Gesetzes über¬
einstimmt und daß sonach die im Z 10 , lit . o), vorgesehene Begünstigung den
Absolventen der Baufachschulen an den im Z 2 der Ministerialverordnung vom
14 . März 1912 , R .-G .-Bl . Nr . 58 , namentlich angeführten Lehranstalten zu¬
kommt.

7

Sicherheitsdachziegel , Patent Johann Machet.
Erlaß des Wiener Magistrates . Abt . XIV , vom 8 . Juli

1912 , Z . 1798:
Über Ansuchen des Johann Machek,  XX ., Burghardtgasse 18, um

Erprobung der Patentsicherheitsdachziegel hat das Stadtbauamt anläßlich der
Demonstrierung der vorgeschlagenen Sicherheitsvorrichtung festgestellt:

Den Hauptbestandteil der Vorrichtung bilden eiserne Platten in der Größe
von Dachziegeln , an welche Haken angcnietet sind . Diese Platten werden 2 bis
3 m unterhalb des Firstes an jeden zweiten Sparren angebracht . An den
Haken wird ein Seil befestigt , über welches mittels Karabinern die Seile
gleiten , an denen die Arbeiter versichert sind.

Die Verbindung zwischen letzteren Seilen und den Gürteln der Arbeiter
werden durch Klemmvorrichtungen hergestellt , die erst im Falle des Wirkens
des Gewichtes des Arbeiters selbsttätig cingreifen.

Bei der vorgenommenen Demonstrierung erwiesen sich die einzelnen Teile
der Vorrichtung entsprechend tragsähig und die Klemmvorrichtung sicher wirkend.
Die in Vorschlag gebrachten Sicherheitsvorkehrungen bilden einen guten Schutz
gegen Absturz bei Vornahme von Arbeiten auf Dächern.

Gegen deren Verwendung bei Häusern in Wien besteht daher vom bau¬
polizeilichen Standpunkte kein Anstand.

Der beigebrachte Plan wird dem Stadtdauamte zur Verwahrung über¬
mittelt.

8 .

Vergebung der Steiumetzarbeiten bei öffentlichen
Bnuführungen.

Erlaß der k. k. n .-ö. Statthalters ! vom 11 . Juli 1912,
Z . L - I-226 , M . D . 3204 (Normalienblatt des Magistrates
Nr . 55 ) :

Der Zentralverband der konzessionierten Steinmetzmeister eines Kron-
landes hat in einer an das k. k. Ministerium für öffentliche Arbeiten gerichteten
Eingabe darüber Beschwerde geführt , daß infolge des in letzterer Zeit immer
mehr üblich gewordenen Vorganges , die Steinmetzarbeiten gleichzeitig mit den
anderen Arbeitskategorien und ungetrennt von diesen den ausführenden Bau¬
meistern oder auch nur Bauunternehmern zu vergeben , eine empfindliche
Schädigung der Interessen des konzessionierten Steinmetzgewerbes eintrete,
welche durch die stetig zunehmende Verwendung von Kunststein noch fühlbarer
werde . Der Verband hat daher die Bitte gestellt, diesen Vorgang abzuändern
und in Hinkunft bei allen größeren öffentlichen und monumentalen Bauten die
in Stein Projektierten Arbeiten direkt an die befugten Steinmetzmeister zu
vergeben.

Das Ministerium für öffentliche Arbeiten nimmt die vorliegende Eingabe
zum Anlaß , die k. k. Statthalterei einzuladen , unter Bedachtnahme auf die
Bestimmungen der ZZ 13 , 36 und 39 des Submissions -Regulativs , künftighin
bei Vergebung derartiger Arbeiten und Lieferungen den beklagten Vorgang nach
Tunlichkeit zu vermeiden und die getrennte Ausschreibung der Steinmetz¬
arbeiten — soweit die bei einer Bauführung herrschenden besonderen Ver¬
hältnisse einer solchen nicht entgegenstehen — zu veranlassen.

Hievon wird der Wiener Magistrat zufolge Erlasses des k. k. Ministeriums
für öffentliche Arbeiten vom 4. März 1912 , Z . 142 , VIII k er 1911 , zur
Darnachtung in die Kenntnis gesetzt.

».
Bogelschutzgesetz, Fang und Verkauf von Stuben¬

vögeln.
Erlaß des Wiener Magistrates (M . Abt . IX , vom 17 . Juli

1912 , Z . 3770 ) :
Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit dem Erlasse vom 7 . Juli 1912,

Z . Is -1710/6 , folgendes anher eröffnet:
„In einem dem k. k. Handelsministerium unterbreiteten Memorandum

haben die Tierhändler Wiens den nachteiligen Einfluß des geltenden Vogel¬

schutzgesetzes vom 7. Februar 1903 , L. G .-Bl . Nr . 42 , auf ihren Geschäfts¬
betrieb geschildert und insbesondere gegen die Art und Weise Vorstellung er¬
hoben , in welcher die Bestimmungen dieses Gesetzes seitens des Wiener
Stadtmagistratcs als politischer Behörde I . Instanz gehandhabt werden . Den
in diesem Memorandum gestellten Petites wird zum größten Teile innerhalb
des Rahmens des vorbezogenen Gesetzes Rechnung getragen werden können.
Insbesondere wird der tz 17 I. o. eine ausreichende Handhabe bieten , um
nicht bloß den Fang , sondern auch den bereits gegenwärtig im Wege einer
Provisorialverfügung bewilligten Verkauf der geschützten Vögel in einzelnen
Exemplaren als Stubenvögel zu gestatten.

Denn das Vogelschutzgesetz sichert allerdings durch entsprechende Verbots¬
bestimmungen die Erhaltung der nützlichen Vogelarten , ohne jedoch in
doktrinärer Weise das Fangen und Verkaufen dieser Tiere zum Zwecke ihrer
Verwendung als Stubenvögel gänzlich zu verbieten . Die betreffenden Er¬
leichterungeil schafft der Z 17 des Vogelschutzgesetzes und cs kann nicht ein¬
mal behauptet werden , daß dies lediglich für Ausnahmsfälle geschehen sei.
Deutlich geht dies aus der Entstehungsgeschichte des Z 17 hervor.

In der seinerzcitigen Regierungsvorlage wies nämlich dieser Paragraph
eine Fassung auf , derzufolge die Bewilligung zum Fange und Verkaufe ein¬
zelner Exemplare der absolut geschützten Vogelarten als Stubenvögel nur
„ausnahmsweise " erteilt werden sollte Bei der Verhandlung des Entwurfes
im Plenum des Landtages am 12 . Oktober 1907 wurde jedoch ungeachtet der
Bemühungen der mit dem Tierschutzvereine in Verbindung stehenden Kreise
jene Formulierung zum Beschlüsse erhoben , welche speziell unter Berücksichtigung
der Wünsche der Tierhändler beantragt worden war , und welche sich infolge
der Eliminierung des Wortes „ausnahmsweise " als eine wesentliche Ab¬
schwächung der von der Regierung vorgeschlagencn Bestimmung darstellk.

Im Grunde dieser im Gesetze selbst vorgesehenen Ausnahmsbestimmung
unterliegt es somit — vorausgesetzt , daß die daselbst geforderten „ange¬
messenen Vorsichten gegen allsiillige Mißbräuche " gegeben erscheinen — keinem
Bedenken , dem Petite der Vogelhändler zu willfahren . Was nun diese „ Vor¬
sichten " anbelangt , so können die von den Vogelhändlcrn selbst angebotenen
Kautelen als ausreichend und zweckentsprechend angesehen werden , zumal die¬
selben über das Maß desjenigen hinausgehen , was das Gesetz in den ZZ 6
und 14 diesfalls vorschreibt.

Die Vorschläge der Vogelhändler beinhalten : die Beschränkung des
Fanges auf Männchen , die Ausgabe einer bloß geringen Anzahl (5 bis 10)
von Fangbewilligungen , und zwar nur an solche Vogclhändler , welche der
Genossenschaft durch mindestens zehn Jahre angehören , das 40 . Lebensjahr
erreicht haben und einen tadellosen Leumund besitzen. Allenfalls könnte auch
die Führung besonderer Register vorgeschrieben werden , in welchen Erwerb
wie auch Verkauf nach Art , Stückzahl , Geschlecht, Zeit und Ort ein¬
zutragen wäre.

Was ferner die bei der Ausübung des Vogelfanges anzuwendcnden
Fangmethoden und Werkzeuge anbelangt , so werden die einschlägigen Verbots¬
bestimmungen des Z 12 des Gesetzes auch gegenüber den durch behördliche
Ermächtigung autorisierten Vogelhändlern zur Anwendung zu gelangen haben,
doch wird es immerhin möglich sein, eine allzu engherzige Auslegung der
bezüglichen Vorschriften zu vermeiden.

Unter Hinweis auf die vorstehenden Ausführungen wird der Wiener
Magistrat in Befolgung des einvernehmlich mit dem k. k. Ministerium des
Innern anhergeleiteten Erlasses des k. k. Ackerbauministeriums vom 9 . Mai
1912 , Z . 4758 , angewiesen , den im Gegenstände gestellten Petiten der Vogel¬
händler im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften unter den vorangedeuteten
Bedingungen das tunlichste Entgegenkommen angedeihen zu lassen ."

In Befolgung dieses Statthalterei - Erlasses hat die Magistrats-
Abteilung IX mit den Vertretern der Genossenschaft der Tierhändler und
Tierzüchter Verhandlungen gepflogen und werden den magistratischen Bezirks¬
ämtern hinsichtlich der Handhabung der ZZ 7 und 17 des Vogelschutzgesetzes
vom 7. Februar 1908 , L.-G .-Bl . Nr . 42 , folgende generelle Weisungen erteilt:

1. Fangkarten dürfen im Grunde des Z 7 lox . oit . nur an Mitglieder
der Genossenschaft der Tierhändler und Tierzüchter in Wien ausgestellt werden,
welche das 40 . Lebensjahr überschritten haben und mindestens zehn Jahre der
Genossenschaft angehören.

Die bei dem zuständigen magistratischen Bezirksamte einzubringenden
Ansuchen um die Ausfertigung von Fangkarten müssen mit einer polizeilichen
Leumundsnote belegt sein . Fangbewilligungen dürfen höchstens auf die Dauer
von drei Jahren ausgestellt werden und ist nur das Fangen von Männchen
zu gestatten . Die Gesamtzahl der im h. o. Verwaltungsgebiete auszufertigendm
Fangkarten wird mit sechs fixiert.

Die Genossenschaft der Tierhändler wird über die erteilten , beziehungs¬
weise erloschenen Fangbewilligungen einen Kataster führen und find daher
alle Ansuchen um Ausfertigung von Fangkarten vorerst behufs Aufrecht¬
erhaltung des uumsrus clausus und Auskunftserteilung über die Mitgliedschaft
an die Genossenschaft der Tierhändler und Tierzüchter zu leiten.

Unter denselben Vorsichten können auch im Grunde des Z 17 lox . oit.
nach Maßgabe der in den HZ 6 bis 14 vorgesehenen Bestimmungen Be¬
willigungen zum Fange folgender im Anhänge X des Gesetzes angeführten
Vogelarten als Stubenvögel in der Zeit vom 16 . September bis 31 . Jänner
erteilt werden : Sprosser , Spötter , Grasmücken , Lerchen, Kreuzschnäbel , Gimpel,
Girlitz , Zeisig , Stieglitz , Hänfling und Finken.

2 . Für diese im Anhänge X des Gesetzes enthaltenen Vogelarten können
im Grunde des H 17 IoA. oit . auch an Bogelhändler Berkaufsbewilligungen
während des ganzen Jahres erteilt werden.

Als „ angemessene Vorsichten " im Sinne des Gesetzes wäre jedoch zu
bedingen , daß in dem Geschäftslokale ein der amtlichen Einsicht jederzeit zu-
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gängliches Register geführt wird , aus welchem die Erwerbsquelle , der Verkauf
nach Art , Stückzahl , Geschlecht, Zeit und Ort ersichtlich ist.

Hievon werden die magistratischen Bezirksämter zur Darnachachtung in
Kenntnis gesetzt.

Die Genossenschaft der Tierhiindler und Tierzüchter wird eingeladen , die
im eigenen Wirkungskreise erforderlichen Maßnahmen mit tunlichster Be¬
schleunigung zu treffen.

1«.
Krankenhaus Wiener - Neustadt . — Echöhunz der

Berpflegstaxe.
Kundmachung der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 22 . Juli

1912 , Z . VI- 1564 (M . Abt . X , 7549 ) :
Der n .-ö Landes -Ausschuß hat im Einvernehmen mit der k. k. n .-ö.

Statthalterei die Verpflegstaxen für das allgemeine öffentliche Krankenhaus in j
Wiener -Neustadt vom ersten Tage des auf diese Kundmachung nächstfolgenden
Monates an mit 2 L 60 ü pro Kopf und Tag festgesetzt.

LI.
Neue Wehrvorschliften , 1 . Teil , L. Heft — Ausgabe,

Borschrift.
Runderlaß der k. k. n .-ö . Statthalterei vom 23 . Juli

1912 , Z . 11-2774 (M . Abt . XVI , 10284 ) :
Das k. k. Ministerium für Landesverteidigung hat mit dem Erlasse vom

19. Juli 1912 , Präs .-Nr . 3522 XlV , nachstehendes eröffnet :
„Die neuen Wehrvorschriften zum Gesetze vom 5 . Juli 1912 , R .-G .-Bl.

Nr . 128 , und zwar I . Teil , 1. Heft , gelangen durch die Hof - und Staats¬
druckerei an das k. k. Präsidium und die unterstehenden politischen Bezirks¬
behörden direkt zur Versendung.

In der gleichen Weise wird eine Verordnung versendet , die die Ausgabe
der vorerwähnten Wehrvorschriftm I ., Verfügungen bezüglich der diesjährigen
Stellung , Kontingentsabrechnung und Auswahl der Überzähligen , sowie Über¬
gangsbestimmungen betrifft.

Im Interesse der Beschleunigung der Expedition wurde der Drucksatz
gemeinschaftlich mit dem Kriegsministerium verwendet , weshalb in dieser Ver¬
ordnung auch Bestimmungen , die nur für die Länder der heiligen ungarischen
Krone gelten , enthalten sind . Die ausdrückliche Bezeichnung dieser Bestimmungen
als solche schließt indes Zweifel über deren Anwendungsgebiet aus.

Was die Wehrvorschriften I . Teil selbst betrifft , so ist die Verlautbarung
des für die im Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder geltenden Textes
im Reichsgesetzblatte für die nächste Zeit in Aussicht genommen . Es unterliegt
aber keinem Anstande , schon dermalen nicht nur einzelnen Parteien über Ver¬
langen Auskünfte zu erteilen , sondern auch für die Bevölkerung wichtige Be¬
stimmungen , insbesondere bezüglich der Termine im Wege der politischen Be¬
zirksbehörden in geeigneter Weise zur allgemeinen Kenntnis zu bringen.

Letzteres wird sich übrigens auch bezüglich der Terminerstreckungen pro
1912 , die in der vorerwähnten Verordnung enthalten sind , empfehlen , da diese
Verordnung nicht im Reichsgesetzblatte zur Verlautbarung gelangt.

Insbesondere wären aber auch die Bestimmungen der Verordnung über
die Auswahl der Überzähligen , welche später in dem zweiten Hefte der Wehr¬
vorschriften l . Aufnahme finden sollen , auszugsweise zur Kenntnis der Be¬
völkerung zu bringen . Letztere Verlautbarung , für die zunächst die Amtsblätter
der politischen Bezirksbehörden in Aussicht zu nehmen wären , hätte sich auf
die vollinhaltliche Wiedergabe der ersten vier Punkte des Abschnittes „IV . Aus¬
wahl der Überzähligen " und jedenfalls auch des ersten folgenden Punktes unter
der Aufschrift „ Vorgang bei der Auswahl " zu erstrecken.

Ferner wird noch folgendes verfügt , beziehungsweise bekanntgegeben:
1. Die in den W . V . I . T ., I . Heft enthaltene Beilage la „ Einteilung

der Landwehr -Ergänzungsbezirke " tritt er : mit 1. Jänner 1913 in Kraft ; bis
dahin gilt die gegenwärtige Einteilung.

2 . In Hinkunft wird die Landwehrmannschaft nach vollstrecktem Präsenz¬
dienste dauernd beurlaubt und erst mit 31 . Dezember des betreffenden Jahres
in die Reserve übersetzt werden . Ausnahme hinsichtlich der Einjährig -Frei¬
willigen , dann der Zweijährig -Freiwilligen der Kriegsmarine , siehe W 8 und 9
W . V . I . T ., 1 . Heft.

3 . In allen schriftlichen Ausfertigungen , in welchen das Dienstpflicht¬
verhältnis der Landwehrgagisten (Offiziers - und Beamtenaspirantm ) in der
Reserve und der Landwehrrcservemannschaft zum Ausdruck gelangen soll , ist
ihrer Charge stets die Bezeichnung „ Reserve " vorzusetzen (siehe §3 : 3 W . V.
III . T . von 1889 ).

Die erforderliche Änderung der Ehargenbezeichnung der im Reserve¬
verhältnisse befindlichen Gagisten (Offiziers - und Beamtenaspiranten ) und
Mannschaft in den verschiedenen Dokumenten , Protokollen , Vormerkungen :c.
ist sukzessive durchzuführen ; auf die Einziehung der Landwehrpässe zu diesem
Zwecke hat cs keinesfalls anzukoinmen.

4 . Zu jenen Laudwehrinfantcrie -(Landesschützen )regimentern , die für die
Präscnzdienstpcriode 1912/13 bereits hohe Stände an Einjährig -Freiwilligen
haben , werden nur solche Einjährig -Freiwillige eingeteilt werden , die im Land¬

wehrterritorialbereich , aus dem die betreffenden Truppenkörper ihre regelmäßige
Ergänzung erhalten , heimatberechtigt find.

5 . Die im Punkte 9 des Abschnittes „VII . Sonstige Bestimmungen " der
Verordnung vorgesehenen Berichte sind analog von den politischen Landes¬
behörden bis 15 . Jänner 1913 an das Ministerium für Landesverteidigung
zu erstatten ."

Die Politischen Bezirksbehörden werden aufgefordert , sich mit den neuen
Bestimmungen ehestens in eingehender Weise vertraut zu machen und sohin
das in diesem Jahre auf einen kurzen Zeitraum beschränkte Stellrings - und
Begünstigungsverfahren rasch und anstandslos durchzuführen.

LS.

Zulassung von Zeinentasöestschiefer „Zenit " .
Erlaß des Wiener Magistrates , Abt . XIV , vom 31 . Juli 1912,

Z . 3206:
In Erledigung des Ansuchens des Herrn Ludwig Abeles,  General¬

vertreters der Asbestschieferwerke „Zenit " , G . m . b . H ., in Mährisch -Schön-
berg für Niederösterrcich , wird die Verwendung der von dieser Firma erzeugten
Zementasbestplatten . Zenit " als feuersicheres Dacheindeckungsmaterial im
Gemeindegebiete von Wien unter folgenden Bedingungen als zulässig erklärt:

1. Die zur Vcrw ndung gelangenden Platten müssen dem vorgelegten
Muster entsprechen und die Eigenschaften der geprüften Platten besitzen.

2 . Die Platten dürfen das Maß von 0 '5 m Seitenlänge nicht über¬
schreiten und müssen mit wenigstens 6 vm Übergreifung gelegt werden.

Die Platten müssen eine Stärke von mindestens 3 mm besitzen.
3 . Die Befestigung der Platten ist in solider Weise mit breitköpfigen

verzinkten Eisennägeln und kupfernen Sturmklammern auszuführen.
4 . Die Tafeln sind auf einer Schalung oder auf Latten so zu verlegen,

daß ein Brechen ausgeschlossen ist. Firste , freibleibende Kanten und dergleichen
sind , falls sie nicht mit Blechsäumen belegt werden , mit besonderen Form-
stückeu zu bedecken.

5 . Die Abänderung oder Ergänzung der vorstehenden Bedingungen,
entsprechend späteren Erfahrungen , sowie die gänzliche Zurücknahme der
Zulassungsbewilligung bleibt der Baubehörde Vorbehalten.

Die beigelegten Zertifikate 4 - , ör , <V werden dem Stadtbauamte zur
Verwahrung übermittelt.

L» .

Krankenhaus „ Tatra " in Szepesszourbat . — Öffent¬
lichkeitsrecht , Verpflegsgebühr.

Mitteilung des Wiener Magistrates M . Abt . XVII vom
31 . Juli 1912 , Z . 4110 :

Dem in der Gemeinde Szepesszombat im Szepeser Komitate erbauten
Krankenhaus „Tatra " wurde mit dem 10 .. Dezember 1911 , d. i. mit der Wirk¬
samkeit seit seiner Erbauung mit dem Öffentlichkeitscharakter bekleidet und
wurde die Verpflegsgebühr von dieser Zeit bis zum 31 . Dezember 1912 mit
2 L festgesetzt.

14 .
Gift -Verschleiß.

Erlaß des magistratischen Bezirksamtes für den V. Bezirk
vom 1. August 1912 , Z . 10389 :

Das magistratische Bezirksamt für den V. Bezirk findet sich auf Grund
der gepflogenen Erhebungen bestimmt , dem Herrn Roman Greylinger,
Gemischtwarenhändler , V ., Nikolsdorfergasse 7 wohnhaft , die Konzession zum
Verkaufe von Giften in dem Standorte V , Wiedner Hauptstraße 99,
insofern dieser Verkauf nicht den Apothekern Vorbehalten ist, zu erteilen . Bei
der Ausübung dieser Konzession sind die betreffs des Verkehres mit Giften
bestehenden Normen , insbesondere die Ministcrial -Verorduungen vom 21 . April
1876 , R .-G .-Bl . Nr . 60 , und vom 2. Jänner 1886 , R .-G .-Bl . Nr . 10, sowie
die allgemeinen gewerbepolizeilichen Vorschriften genau zu beobachten.

LS.

Krankenhaus Oberhollabrunn Erhöhung der Ber¬
pflegstaxe.

Erlaß des Wiener Magistrates , Abt . X , vom 3. August 1912,
Z . 7857 :

Die k. k. u .-ö. Statthalterei hat mit dem Rund -Erlaffe vom 25 . Juli
1912 , Z . V 12/1 -541,dem Magistrate folgendes zur Kenntnis gebracht:
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Der n .-ö. Landes -Ausschuß hat im Einvernehmen mit der k. k. n .-ö.
Stattholterei die für das allgemeine öffentliche Krankenhaus in Oberholla¬
brunn bestehende Verpflegstaxe hinsichtlich der allgemeinen Verpflegsklassc vom
ersten Tage des auf die Kundmachung folgenden Monates angcfangen mit
2 L 20 ü per Kopf und Tag festgesetzt.

1«.
Krankenhaus Nennkirchen . Erhöhung der Verpflegs-

taxe.
Erlaß des Wiener Magistrates , Abt . X , vom 12 . August 1912,

Z. 8104:
Zufolge Rund -Erlasses der k. k. n -ö. Statthalterei vom 1. August 1912,

Z . VI -1659/8 , hat der n .-ö. Landes -Ausschuß im Einvernehmen mit der
k. k. n .-ö. Statthalterei die Verpflegstaxe für bas allgemeine öffentliche
Krankenhaus in Neunkirchcn in der allgemeinen Verpflegsklasse mit 2 L 50 ü
(bisher 2 L 20 ü ) per Kopf und Tag vom ersten Tage des auf diese Kund¬
machung folgenden Monats an festgesetzt.

n. Normativliestiminungen.
Zemeindei al:

17 .

Neuregelung der Versorgnngsgenüsse der Hinter¬
bliebenen städtischer Kanzlisten.

Erlaß des Magistrats -Direktors Karl Appel  vom
13 . Mai 1912 , M . A. II , 9779 s: 1911 (Normalienblatt des
Magistrates Nr . 42 ) :

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 10 . Mai 1912 zur
Praes . Z . 4659/12 nachfolgenden Beschluß gefaßt:

1 . Die „ Bestimmungen über die Ausnahme , das Dienstverhältnis und
die Bezüge der städtischen Diurnisten und Kanzlisten " werden abgeändert,
wie folgt:

Der H 18a lautet:
Die bezüglich der Versorgung der Witwen und Waisen nach städtischen

Beamten und Dienern auf Grund des Gcmeinderatsbeschlusses vom 20 . De¬
zember 191 , Praes . Z . 18744 , geltenden Bestimmungen der Pensionsvorschrift
(Z 11 bis einschließlich Z 21 der Pensionsvorschrifl ) finden auf die Witwen
und Waisen nach Kanzlisten sinngemäße Anwendung.

Es wird jedoch die Witwenprovifion bei einem Monatsbezuge des
Gatten

bis 125 L mit jährlich 700 L,
„ 155 „ „ „ 900 „
.. 185 „ „ „ 1100,,

über 185 „ „ „ 1300 „
und der Erziehungsbeitrag für jedes Kind , wenn die Mutter eine Witwen¬
provision bezieht , bei einem Monatsbezuge des Vaters

bis 125 L mit jährlich 150 L,
„ 155 „ „ „ 210 „

über 155 „ „ „ 300 „
wenn aber die Mutter verstorben oder nicht provisionsberechtigt ist, mit dem
doppelten Betrage bemessen.

Der Z 21 lautet:
Im Falle des Ablebens eines Diurnisten oder Kanzlisten finden die auf

Grund des Gemeinderatsbeschlusses vom 20 . Dezember 1911 , Praes . Z . 18744,
geltenden Bestimmungen des Z 22 der Pensionsvorschrift über das Sterbe¬
quartal sinngemäße Anwendung.

2 . Die vorstehenden Abänderungen treten vom 1. Jänner 1912 an , und
zwar , soferne sic die Bersorgungsgenüsse betreffen , für alle an diesem Tage in
aktivem Dienste stehenden Kanzlisten , soferne sie das Sterbeguartal betreffen,
auch für die an diesem Tage bereits im Ruhestande befindlichen Diurnisten
und Kanzlisten in Wirksamkeit.

18 .
Regelung der Bezüge der Ausmesser und Ver¬

messungshilfsarbeiter.
Erlaß des Ober -Magistratsrates Karl Asperger,  vom

17 . Mai 1910 , M . Abt . XlV , 9923/11 (Normalienblatt des
Magistrates Nr . 53 ) :

Der Wiener Gemeinderat hat in der Sitzung vom 10 . Mai 1912 zur
Pr . Z . 6504 ex 1912 in Abänderung des Gemeinderatsbeschlusses vom
22 . März 1910 , Pr . Z 18897 er 1910 *), beschlossen:

1. Die Entlohnung der ständigen oder nach Bedarf aufgenommenen
Vermessungshilfsarbeiter wird mit einem Taglohne von 3 L (bisher 2 L
60 ü ) festgesetzt.

2 . Die Ausmesser werden nach dem ihnen zukommenden Lohne in 4
(bisher 5 Klassen ) eingeteilt . Die Ausmesser der 4 . Klasse erhalten einen
Taglohn von 3 L 50 ü (bisher niedrigste Lohnklasse 8 L ), jede weitere Klasse
um 50 ü mehr , so daß die erste Klasse einen Taglohn von 5 L erhält . Die
Ausmesser erhalten außer den mit Gemeinderatsbeschluß vom 22 . März 1910,
Pr . Z . 18897 er 1910 , bestimmten Monturstücken ein mohrengraues Sakko
mit zweijähriger Tragdauer.

Diese Bestimmungen treten mit 1. Mai l. I . in Kraft.

51adtrat:
is.

Preisermäßigung für städtische Angestellte im
Strandbad Stadlau.

Erlaß des Ober -Magistratsrates Karl Asperger  vom
16 . Juli 1912 , M . D . 3073 (Normalienblatt des Magistrates
Nr . 52 ) :

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung vom 27 . Juni 1912 , P . Z . 11386
(M . Abt . VIII - I731 er 1912 ), nachfolgenden Beschluß gefaßt:

„Den städtischen Beamten , Angestellten und Bediensteten werden bei
Benützung des städtischen Strandbades Stadlau dieselben Begünstigungen ein-
gcräumt , welche ihnen für die Benützung des städtischen Strandbades
„Gänsehäufel " mit Stadtratsbeschluß vom 12 . Mai 1910 , Z . 7208 , bewilligt

worden sind ."
Hievon werden die städtischen Ämter , Anstalten und Unternehmungen in

Kenntnis gesetzt.

Magistrat:
2«.

Verständigung des k. n . k. Korpskommandos bei
Lokalverhandlungen.

Erlaß des Ober -Magistratsrates Karl Asperger  vom
29 . Juli 1912 , M . Abt . XIV , 6261/12 (Normalienblatt des
Magistrates Nr . 56) :

Die k. u . k. Militärbauabteilung des 2 . Korps hat anläßlich eines Falles,
in welchem zu einer Verhandlung nur die an dem betreffenden Orte unter¬
gebrachte Militärbehörde verständigt wurde , das Ersuchen an den Magistrat
gerichtet , künftighin gemäß dem Erlasse der  k . k. n .-ö. Statthalterei
vom 6 . März  1896 , Z . 5149 , zu allen Baukommissionen , welche das
Interesse des Militärärars berühren , immer das k. u . k. 2 . Korpskommando
einzuladen.

Die k. u k. Militärbauabteilung hat aufmerksam gemacht , daß eine
unrichtige Ladung die Folge haben könnte , daß das Korpskommando unter
Umständen die Zustimmung zu der durch Benützer  militärischer Objekte
etwa abgegebenen Erklärung verweigern und gegen die auf Grund derselben
etwa erflossenen behördlichen Entscheidungen Einsprache erheben müßte.

Ich bringe daher den obenerwähnten Erlaß zur genauesten Darnachachtung
in Erinnerung.

*) Siehe Normalienblätterdes Magistrates Nr. 47 ex isio.
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Anhang.
LI

Wiener Stadtbiblivthek

Verzeichnis der Neuerwerbungen aus dem Gebiete der Rcchls-
i»id Staatswissenschaften

im II Vierteljahre 1912.

Rechts - und Verwaltungs -Angelegenheiten im allgemeine » .

Rechtspflege , B erfassung und Verwaltung im allgemeinen.
Beigel R . Kaufmännische Kenntnisse für den modernen Juristen und höheren

Verwaltungsbeamten . Kaufmann . Bibl ., Leipzig, 1912 . — 4 56770.
Benedikt Edmund . Die Advokatur unserer Zeit . 4 . veränderte und vermehrte

Aufl . D . Liebmann , Berlin , 1912 . — 4 56720.
Ehrenreich . Österr . Gesetzeskunde . III . und IV . Band . — /I 55973.
Exner Wilhelm . Orgamsationsarbeit in staatlichen Verwaltungsausgaben.

H . Heller , Leipzig und Wien , 1912 . — V 56741.
Giegl Julius . Heimat - und Staatsbürgerrecht . 3 . Aust ., Manz , Wien 1912 . —

4 56716.
Heck Philipp . Das Problem der Rechtsgewinnung . I . Mohr , Tübingen , 1912.

— 8 56755.
Mrhrilek Josef . Die Gemeindewahlordnung für das Königreich Böhmen . Selbst¬

verlag Prag , 1911 . — 8 56724.
Rohrscheidt Kurt , v. Gewerbeordnung für das Deutsche Reich in ihrer neuesten

Fassung mit sämtlichen Aussührungsbestimmungen für das Reich und für
Preußen , sowie mit dem Kinderschutzgesetz, dem Stcllenvermittlergesetz , dem
Hausarbeitsgesetz und dem Gewerbegerichtsgesetz . . . 2 . Aufl . Verlag von
F . Vahlen . Berlin , 1912 . — 6 56667.

Schigut Eugen . Einführung in die Buchführung für Juristen . Fromme , Wien
und Leipzig , 1912 . — 8 56872.

Schimkowsky Julius , Formularien für Verträge und für Eingaben im nicht
streitigen Verfahren . 2 . verm . u . Verb. Aufl ., Manz , Wien , 1912 . - .4 56786.

schuecking Walter . Das Werk von Haag . Unter Milwirkung von Bar , Fleisch¬

mann ^ . ^ herausgeg . Duncker und Humblot , München u . Leipzig, 1912.

Schultz Ludwig . Das preußische Fcuerbestattungsrecht Gesetz vom 14 Sept.
1911 nebst Erläuterungen . I . Springer , Berlin , 1912 . - 4 56678.

Skedl Arthur . Zur Zivilprozeßreform . Manz , Wien 1912 . — 4 56750.
Stein Friedrich . Grenzen und Beziehungen zwischen Justiz und Verwaltung.

I . Mohr , Tübingen . 1912 . - 4 56733
Tezner Friedrich . Die Volksvertretung . Manz , Wien , 1912 . — 4 56781.
Wrabetz Karl . Die neuen Gesetzvorlagen für die Erwerbs - und Wirtschafts-

Genossenschaften . Niederösterr . Gewerbeverein , Wien , 1912 . — V 42478.

Erziehung und Unterricht.
Bernhart K. Die gegenwärtige Stellung der österr . Bürgerschule . Wien,

>899). - 4 56877.
Degrs Wilhelm . Aufgabe und Ziele der Jugendfürsorge . Verlag der Urania,

Wien , 1912 . - 4 56796.

Finanzverwaltung.

Bodenkreditiustitute . Die deutschen — 1900 bis 1909 . Bearbeitet von Dr.
pkil . Fritz Schulte . Duncker L Humblot , Leipzig, 1911 . — 8 56772.

Boldt Walter . Das Reichszuwachsstcnergesetz vom 14 . Februar 1911 , 2 . neu-
bearb . Aufl . C . Heymann , Berlin , 1911 . — 4 56702.

Bredt Johann Viktor . Die Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit . A. Deichert,
Leipzig , 1912 . — 4 56742.

Kornfeld Felix . Gebührenäquivalentpflicht von Fabriksgebäuden . Manz , Wien,
1912 . - 4 56736.

Martini Paul . Die Einkommensteuerzuschlägc in de» größere » deutschen Städten
in ihrer Entwicklung seit der Miqucl ' schen Steuerreform . Von Dr . v. R
Trenkel , Berlin , 1911 . — 4 56662.

Quandt Karl . Die Steuer - und Gebührenbegünstigungen des Gesetzes über
die Gesellschaft mit b. H . für Familiengrllndungen . C . Fromme , Wien I
und Leipzig, 1912 . — 4 56715.

Saß Karl . Das Kommunalabgabengesetz vom 14 . Juli 1893 mit besonderer
Berücksichtigung der Gebühren und Beiträge nebst Ausführungsanweisung
vom 10 . Mai 1894 . Puttkammer L Mühlbrecht , Berlin , 1912 . — 4 56693.

Sevin Ludwig . Deutschlands Kulturausgaben . Eine finanzstatistische Unter¬
suchung . Puttkammer L Mühlbrecht , Berlin , 1912 . — 4 56754.

Stroh E . Die 18 Millionen der Staatseisenbahn -Gesellschaft . Jahoda L Siegel , I
Wien und Leipzig, 1912 . — 4 56854.

Jugendpflege . Alte und neue Wege zur Förderung unserer schulentlassenen
Jugend . Hsgeg . vom Hauptausschuß für Jugendpflege in Charlottenburq.
E . Dicdcrich , Jena , 1912 . — 4 56675 . r , u ,

Jugendfürsorge . Die staatliche und gemeindliche Jugendfürsorge und die
Caritas . Hsgeg . vom Vorstand des Caritasverbandes . Caritasverband
Freiburg i. Br ., 1912 . — 4 56792.

Knabenwaisenhaus . Das Gräfin Franziska Andrassy ' sche Knabenwaisenhaus
^ (4 . städt . Waisenhaus ). Wien , 1908 . 4 56875.
Schultze Ernst . Die geistige Hebung der Volksmaffen in England . R . Oldenburg

München und Berlin , 1912 . — 4 56731.
Schultze Ernst . Volksbildung und Bolkswohlsahrt in England . R . Oldenburg

München und Berlin , 1912 . — 4 56731.
Wolfring Lydia v. Die Kindermißhandlungcn , ihre Ursachen und die Abhilfe

Hof - und Staatsdruckerei , Wien , 1907 . — 8 56885.

Handel , Gewerbe und Industrie.

Deumer Robert . Das Recht der eingetragenen Genossenschaften . Duncker L
Humblot , München und Leipzig, 1912 . — 4 56663.

Festschrift der Wiener Fleischhauergenossenschaft zur 300jährigen Feier der
kaiserl . Wiederbestätigung der alten Wiener Flcischhauerprivileqien . Verl
der Genossenschaft , Wien , 1912 . — 8 56765,

Grunzel Josef . Handelspolitik und Ausgleich in Österreich -Ungarn . A. Lölder
Wien , 1912 . - 4 56730 . " 4- - e,

Gutachten über die Elektrisierung der Wiener Stadtbahn . Hsgeg . von der
Kommission für Verkehrsanlagen in Wien . Wien , 1912 . — 8 56699.

Frage . Zur — der Kartelle . Verl , des Vereines der Montan -, Eisen - und
Maschinenindustriellen Österreichs . Wien , 1897 . — 4 56879.

Ke,nn,am , G . Elektrisierung und Ausbau der Wiener Stadtbahn . Gutachten
erstattet im Aufträge der Kommission für Verkehrsanlagen in Wien'
(Berlin , 1911 ). — (7 56698.

Liefmann Robert . Kartelle und Trusts . 2 . erw . Auflage C Moril-
Stuttgarl , 1910 . — 4 56764 . " '

Muelhaupt Engelbert . Der Milchring . Ein Beitrag zur Kartell - und Milch-
Preisfrage . Braun , Karlsruhe i . B ., 1912 . — 4 56828.

Sinwel Rudolf . Statistische Übersichten zur Wirtschafts - und Verkehrskunde
A. Hölder , Wien u . Leipzig, 1912 . - 4 56768.

Thiele Friedrich . Die deutsche Lagerhausindustrie . Verl , für Sprach - und
Handelswissenschaft . S . Simon , Berlin , 1912 . — 4 56725.

Sozialpolitik.

Bail . Das Rechtsverhältnis der Arbeitgeber und Arbeitnehmer . 2 . verm . Aufl.
A . Hayn ' s Erben , Berlin , 1912 . — 4 56830.

Brentano Lujo . Der Schutz der Arbeitswilligen . Berlin , 1912 . — 4 159.

Damaschke ^ Avolf . Die Bodenreform . 7 . durchges . Aufl . G . Fischer , Jena , 1912.

Fluegge Karl . Grundriß der Hygiene . 7. umgearb . Ausl . Veit L Komp
Leipzig, 1912 . — 4 56838 . ^ '

Jrrenpflege . Die — in Österreich in Wort und Bild . Redigiert von Dr
Heinrich Schlöß . C . Marhold , Halle a . S ., 1912 . — 8 56865.

Kleinwächter Friedrich . Das Wesen der städtischen Grundrente . C . Hirschfeld
Leipzig, 1912 . - 4 17359 . v > ,

Lang Otto . Zar Lösung der Wohnungsfrage in Österreich . W . Braumüller,
Wien u . Leipzig, 1912 . — 4 56829.

Meißgein Otto . Zur Frage der Untervermietung in Leipzig . Beit L Komp .,
Leipzig, 1912 . - 4 56745.

Reich Emmy . Der Wohnungsmarkt in Berlin von 1840 bis 1910 . Duncker L
Humblot , München u . Leipzig, 1912 . — 4 56836.

Schwiedland Eugen . Die Wirtschaftsgenossenschaften . Manz , Wien u . Leipzig,
1912 . — 4 56671 . °

Spaun Otmar . Die Erweiterung der Sozialpolitik durch die Berufsvvrmund
schaft. I . Mohr , Tübingen , 1912 . — 4 56769.

Zwiedinek -Suedenhorst Otto , v. Arbeiterschutz u . Arbeiterversicherunq . 2 . neu-
bearb . Aufl . L. Teubncr , Leipzig, 1912 . — 4 56832.

Volkswirtschaftslehre.

Brauer Th . Gewerkschaft u . Volkswirtschaft . G . Fischer , Jena , 1912 . —4 56771.

Sonstiges.

Ehrenfreund Otto . Kommentar zur Neuen Wiener Dienstbotenordnung
M . Breitenstein , Wien , 1912 . — 4 56723.

Morgenstein Hugo . Dienstordnung für das Hauspersonal (Gcsindeordnung)
für die k. k. Reichshaupt und Residenzstadt Wien . Gesetz vom 28 . Oktober
1911 , n .-ö. L.-G .-Bl . Nr . 125 . Manz , Wien , 1912 . — 4 56739.

Staatsbahnen . Die österreichischen . — in den Jahren 1901 — 1910 . Bearbeitet
im k. k. Eisenbahnministerium . Hof - und Staatsdruckerei , Wien , 1912 . —
8 56679.

» . Gemeindeverwaltung.
Batocki . Gegen die Überspannung der Kommunalabgaben . Ostpreußische Druckerei

und Verlagsanstalt , Königsberg i. P ., 1912 . — 4 56839.
Bruehl Ludwig. Zwecksverbandsgesetzfür Groß -Berlin . Vom 19. Juli 1911.

I . Guttenberg , Berlin , 1912 . — 4 56767.
Doerr Klemens . Hausmüll und Straßenkehricht . Leipzig, 1912 . — 4 66727.
Doorn F . van Rhin . Die Lösung der Wiener Kehrichtfrage . Lehmann u . Wentzel,

Wien , 1912 . - 4 56726.
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Eberstadt Rudolf . Neue Studien über Städtebau und Wohnungswesen. G.

For ^ r? Ê ui? rich^ Städtebaul,ch ^ Studien . F . Leineweber, Leipzig, 1912 . -

Gebührenm-Mrifien . (Augenscheins-, Entsernungsgebühren , Kostgelder). 2 . Aust.
Verl des Magistrates der Stadt Wien, 1912. — X 56686.

Kaegi H. Arbeitsordnung und Lohnregulativ für die Arbeiter der Ŝtadtverwaltung
Zürich. Buchh. des schweiz. Grüllivereines , Zürich, 1912. - L. 59823

Knoop Douplas . krinoiplss auä Netdoäo vt Llumeipsl IraäinA . NaemiIIsn
and 6o ., London, 1912. — X 56822 . Miinaien u

Pesl D . Der städtische Grund und Boden . Duncker u . Humblot ., München u.
Leipzig, 1912.

t ). Städtische Unternehmungen.

Blum Albert . Gemcindebetriebe der Haupt - und Residenzstadt Karlsruhe i. B.
iK Vraun Karlsiuhe i. B ., 1912. — X 56681. .

Festschrift aus ' Anlaß der Erreichung der 150. Einlagenimllion der Gemeinde
Wien. Wien, 1912. — X 56669.

I». Bcrwaltungsbcrichte , Statistik , Voranschläge und Rechnungs¬
abschlüsse von Städten.

Agram . Verwaltungsbericht Pro 1910. — 8t 23152.
Altona . Haushaltungsplan pro 1912 — 8t 22780.
Staatsrechnung des Kantons Basel-Stadt pro 1909 ». 1910. 8t 38205.
Berlin . Haushaltungsetat pro 1912 . — 8t 17641.
Bern . Voranschlag pro 1912. — 8t 22139.
— Verwallungsbericht pro 1910. - 8t 17954.
Brasso. Jahresrechnung der Stadt - pro 1911. - dt 38I91.
Braunschweig. Haushaltungsplan pro 1912/13 - 8t 30726
Vill « cle LlllX6ll68. I268 reesi,86MSlit8 ä « 1910. — dr
Darmstadt . Voranschlag Pro 1912. — 8r 30724.
— Verwaltungsbericht Pro 1910. - 8t 30724
Dortmund . Haushaltungspläne pro 1912. — ° t 55936.
Frankfurt a. Main . Haushaltungsplan Pro 1912/13 . - 8t - i/23.
Freiburg i. Br . Beiträge zur Statistik der Stadt - . Fr -iburg. 1906. -

Hamburger Verhandlungen zwischen Senat und Bürgerschaft pro 1911. —

Hamburg ^ Protokolle und Ausschußberichteder Bürgerschaft im Jahre 1911. —

— Staatshaushaltsabrechnung über das Jahr 1910. — 8t 17800.
Hannover . Haushaltspläne pro 1912/13.
Voranschläge der Stadt Heidelberg pro ldl .2. - 8t 31813.
Hildesheim. Haushaltsplan Pro 1912. — 8t 30729
Chronik der Stadt Karlsruhe pro 1910. — X 41838.
Kiel. Jahresbericht der städtischen Licht- und Wasserwerke pro 1910.

8t 55080.
— Voranschlag pro 1912/13 . '— 8t 55740.

beiten pro 1910. — 8t 17656.
— Haushaltungsplan pro 1912/13 . — 8t 21719.

L !LS" LÄ"L
amtcs Pro 1911. — ö 45530 . . . . . . . , , ' 1011

Lausanne. Uspport äs ^v îiou äs la mumeipslitä pour l aunee 1911.

Lübeck. Verwallungsbericht der freien und Hansestadt — für das Verwaltungs-
sahr !910 . — 8t 37993

Lüneburg. Haushaltsplan pro 1912. — 8t 30732
Mainz . Haushaltsvoranschläge pro 1912. - 8t 30738.
Mannheim . Voranschläge pro 1912. — 8t 27308.
Mühlhausen i. E . Budget pro 1912. — 8t 54822.
Nürnberg . Bericht über die Gesundheitsverhältnisse pro 1910. - -1 33033.
— Voranschlag für 1912. - 8t 30974.
Tilsit . Haushaltsplan pro 1912 . - 8t 54660
— Verwaltungsbericht Pro 1910/11 . — 8t 28271.
Xunuario äel municipio äi lorino . 1910—1911. 8t 48263.
Ulm. Voranschläge pro 1912. — 8t 33225.
Wittenberg . Etats Pro 1912 . 8t 30701.
Wolfenbvttel . Haushaltsplan pro 1912/13 . — 8t 3077 7.

Anhang.
Periodische Publikationen:

Arbeiten aus dem kais. Gesundheitsamt -. Berlin 40. Bd. - 8 17566
Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik . 34. Bd . 1912. — .4 21083.
Archiv für Verwaltungsrecht . 37. Bd. — 4 6864.

Wien über ihre Wirksamkeit im Schuljahre . . . Selbstverlag, Wien, 18 < .

Bericht des historischenVereines zu Heilbronn . 10. Heft. — X 29386.

Bericht des Wiener Fortbildungsschulrates über seine Wirksamkeit im Schul¬
jahre . . . Verlag des Wiener Fortbildungsschulrates , Wien, 1910/11 . —
X 56665.

Soziale Bibliothek. Heft 2 u. 3. — X 56695.
Bodenreform. Zeitschrift für . . . 22. Jahrg . 1911. — A 52107. . . .
Budwinski . Sammlung der Erkenntnisse des k. k. Verwaltungsgerichshofes

llullstin ^ äs ^i' iustitnt international äs 6ibIioArapkie . XVI. annäs 1911.

Chrönib Polnische - (und volkswirtschaftliche) der österr.-ungar Monarchie.
^ Mit der Beilage : Parlamentarische —. Mit Benützung amtlicher Quellen

herausgegeben von Dr . Karl Neifser. Druckerei der kais. „Wiener Zeitung ,

Österr . Eisenbahnstatistikfür das Jahr 1910. I . u II . Teil - 0 41625
Erläuterungen zum Zentral Rechnungsabschlüsse über den Staatshaushalt der

im Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder Pro 1910. — 8 2745.
Evidenzblatt der k. k. Polizei-Direktion pro 1911. — 4 42386.
Finanzarchiv . 29. Bd. 1. Hälfte. — X 1626. , ,
Allgemeine österr. Gerichts-Zeitung . 63. Jahrg . 1912. — 0 158.
Fahrbuch f. d. niederösterr. Landesverwaltung pro 1912. — 4 40073.
— des öffentlichenRechts. Bd . VI . 1912. — 8 50338.
Statistisches Jahrbuch d. autonomen Landesverwaltung . X. Jahrg . — 1! 382/1.
— deutscher Städte . 18. Jahrg . — X 19064.
Jahrbuch 1912 für Volks- und Jugendspiele. — X 55997.
Maurizio . Index zum Reichsgesetzblatte 1848- 1908. I . Erganzungshest . -

Mitteilungen des k. k. Finanzministeriums . 18. Jahrg . 1912. 1. Heft. —

— der königl. preußischen Archivverwaltung. Heft 20 u. 21. — X 35097.
Österreichische Städte -Zeitung . I . Jahrg . Heft 1. - 8 56694.
Ortsgesetze. Sammlung örtlicher Polizei-, Verwaltungs - u . Benützungs-

Ordnungen . 42. Jahrg . — X 1318.
Sammlung handelsrechtlicher Entscheidungen. Bd . XIV . — X 49409
— von Normalien und Konstitutionsurkunden auf d. Gebiete des Eisenbahn¬

wesens pro 1911. — 8 32033. ,
Schriften des BayerischenLandesvereines zur Förderung des Wohnungswesens.

Verl. E . Reinhardt , München. - X 56403
Staats - und sozialwiflenschastliche Forschungen. Heft 162. — X 21880.
Städtebauliche Vorträge . V. Bd. — 8 55883. ,
Städte -Zeitung, Österreichische—. (Berantwortl . Redakt. Rudolf Eigl . Verl.

GerlachL Wi-dling) Wien, 1912. - 6 56694
Verhandlungen u. Beschlüsse des Jndustnerates . Wien 1912. 30. Heft. -

Veröffentlichungen der Kommission für neuere Geschichte Österreichs. 10. Bd.

Amtliches Veterinärblatt . V. Jahrg ^ 1911. — 8 51884.
Vierteliahrschrift für Sozial - und Wirtschaftsgeschichte. X. Bd . — X 42366
VolkswirtschaftlicheWochenschrift. Hsg. von Dr . Alexander Dorn v. Marwalt.

Wentzck? PauO Bibliographie der Flugschriften zur deutschen Verfaffungsfrage
1848 - 1851. M . Niemeyer, Halle, 1911. - X 56833.

Wiener staatswiffenschaftlicheStudien X. Bd . 3. Heft - 4 32710.
Zeitschrift s. Kinderschutz u. Jugendsürsorge IV . Jahrg . 1912. - 0 55 744.
Zentral -Polizeiblatt . Jahrg . 1911. — X 42385.

Verzeichnis der im Reichsgesetzblatte und im Landes
gesetzblatte für Österreich unter der Enns im Jahre

ISlS publizierten Gesetze und Verordnungen.
X. Reichsgcsktzblatt.

Nr . 14V . Kundmachung des Finanzministeriums
im Einvernehmen mit den Ministerien der Justiz und
und des Innern Vom 28 . Juni 1912 , betreffend die Ver-
wendbarkeit der Bankschuldverschreibungen(Jndustriekredit- und Eisenbahnkledlt-
obligationen) der k. k. Priv. Österreichischen KreditanstaU lrHandetund
Gewerbe in Wien zur fruchtbringenden Anlegung von Stlftungs -, Puprllar-
und ähnlichen Kapitalien.

Nr . 141 . Gesetz vom 20 . Juli 1912 , womit das
Strafgesetz' vom 27. Mai 1852, R .-R .-Bl . Nr . 117, abgeändert wird.

Nr . 142 . Gesetz vom 20 . Juli 1912 , betreffend die
Abänderung einiger Bestimmungen der Strafprozeßordnung.

Nr . 142 . Konsularvertrag vom 31 . Mal 1911
zwischen Österreich-Ungarn und dem Königreiche Bulgarien . . , ,

Nr . 144 . Rechtshilsevertrag vom 31 . Mal 1911
zwischen Österreich-Ungarn und dem Königreiche Bulgarien.
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Nr . 148 . Auslieferungsvertrag vom 31 . Mai 1911
zwischen Österreich -Ungarn und dem Königreiche Bulgarien.

Nr . 148 . Verordnung des Ministeriums des Innern
und des Ministeriums für Kultus und Unterricht
Vom 12 . Juli 1912 , betreffend die mit der bulgarischen Regierung
vereinbarte Mitteilung der Zivilstandesurkunden der beiderseitigen Staats¬
angehörigen.

Nr . 147 . Kundmachung des Finanzministeriums
vom 15 . Juli 1912 , betreffend die Errichtung einer Zollexpositur in
Lochan (Vorarlberg ).

Nr . 148 . Kundmachung des Finanzministeriums
vom 23 . Juli 1912 , betreffend die Errichtung einer Expositur
des königlich ungarischen Hauptzollamtes in Debreczen bei dem dortigen
königlich ungarischen Post - und Telegraphenamte Nr . 2.

Nr . IIS . Verordnung der Ministerien der
Finanzen , des Handels und des Ackerbaues vom
27 . Juli 1912 , betreffend die Abänderung einiger Bestimmungen der
Durchführungsvorschrist zum Zolltarifgesetze vom 13 . Februar 1906 , R .-G .-Bl.
Nr . 22 , und der Erläuterungen zum Zolltarife vom 13 . Februar 1906.

Nr . 15S . Verordnung des Handelsministers im
Einvernehmen mit dem Minister des Innern vom
26 . Juli 1912 , mit der die Bestimmungen der Ministerial-Verordnung
vom 28 . April 1910 , R .-G .-Bl . Nr . 90 , betreffend die Mindestruhezeit der
Hilfsarbeiter und den Ladenschluß in einzelnen Kurorten , bezüglich des Kurortes
Franzensbad teilweise abgeändert werden.

Nr . 151 . Gesetz vom 29 . Juli 1912, betreffend die
Haftung für den Zusammenstoß von Schiffen und die Ansprüche für Hilfe-
leistung und Bergung in Seenot.

Nr . 152 . Protokoll vom 17. März 1912 , betreffend
die Verlängerung der durch die Zuckerkonvention vom 5. März 1902 geschaffenen
internationalen Vereinigung.

Nr . 152 Verordnung des Ministeriums für
Landesverteidigung vom 27 . Juli 1912 zur Durch¬
führung des Gesetzes vom 6. Juli 1912 , R .-G .-Bl . Nr . 128 , betreffend die
Einführung eines neuen Wehrgesetzes.

Nr . >54 . Verordnung des Ministeriums für
Landesverteidigung vom 27 . Juli 1912 , womit Über¬
gangsbestimmungen zum Gesetze vom 5 . Juli 1912 , R .-G .-Bl . Nr . 128,
betreffend die Einführung eines neuen Wehrgesetzes , erlassen werden.

Nr . 155 . Verordnung des Ministers für Landes¬
verteidigung im Einverständnis mit oem Minister
für Kultus und Unterricht vom 18 . Juli 1912 , mit
welcher in Vollzug des Z 82 des Gesetzes vom 5. Juli 1912 , R .-G .-Bl.
Nr . 128 , jene Gebiete festgestellt werden , in denen dermalen Lehrermangel
herrscht.

Nr . 156 . Kundmachung des Handelsministers im
Einvernehmen mit dem Minister für öffentliche
Arbeiten vom 16 . Juli 1912 , betreffend die Zeugnisse der
Fach -Abteilung für Kleidermachen der vom Vereine „ ßolski Dom " in Görz
erhaltenen Frauengewerbeschule für Kleidermachen , Weißnähcn und Sticken.

Nr . 157 . Kundmachung des Finanzministeriums
Vom 30 . Juli 1912 , betreffend die abgabefreie Verwendung von
Branntwein zur Essig-Erzeugung ohne Einrechnung in das Kontingent.

Nr . 158 . Kundmachung des Eisenbahnmini-
stcriums vom 5 . August 1912 , betreffend die Konzessionierung
einer mit elektrischer Kraft zu betreibenden normalspurigen Kleinbahn von der
Station Nußdorf der Kahlenbergbahn im XIX . Wiener Gemeindebezirke auf
das Plateau des Kahlenberges.

Nr . 15S . Gesetz vom 15. Juli 1912 , betreffend die
Anerkennung der Anhänger des Islams nach hanefitischem Ritus als Religions-
gesellschast.

Nr . 160 . Verordnung des Ministers für Kultus
und Unterricht und des Finanzministers vom 23 . Juli
1912 , womit der Betrag der fasstonsmäßigen Ausgabepost für die Führung
des Dekanats -(Vikarials -)Amtes in Ansehung des neuerrichleten Dekanats-
(Vikariats -)Amtes Letschen festgesetzt wird.

Nr . 161 . Verordnung des Ministeriums des
Innern Vom 6. August 1912 , betreffend die Zuweisung der
Ortsgemeinden Strelitz und Kniebitz zum Sprengel der Bezirkshauptmann-
schast in Littau.

Nr . 162 . Bollzugsverordnung des Finanz
Ministeriums im Einvernehmen mit dem Ministerium
für öffentliche Arbeiten vom 28 . Juni 1912 zudem
Gesetze vom 28 . Dezember 1911 , R .-G .-Bl . Nr . 242 , betreffend Steuer-
begünstigungen für Neubauten , Zubauten , Aufbauten und Umbauten im all¬
gemeinen und für Kleinwohnungsbauten insbesondere.

Nr . 162 Verordnung de - Finanzministeriums
im Einvernehmen mit dem Ministerium für öffentliche
Arbeiten vom 12 . Juli 1912 , betreffend die Durchführung der
steuerrechtlichen Bestimmungen des Gesetzes vom 28 . Dezember 1911 , R .-G .-Bl.
Nr . 243 , über Steuer - und Gebührenbegünstigungen für gemeinnützige Bau¬
vereinigungen.

Nr . 164 . Gesetz vom 23 . Juli 1912 , betreffend die
Behandlung von Zuschlagserhöhungen als Abzugspost bei Bemessung der
Hauszinssteuer.

Nr . 165 Notenwechsel zwischen Österreich-Ungarn
und Portugal vom 8 . Juli 1911 , betreffend die provisorische
Regelung der Handels - und Verkehrsbeziehungen.

Nr . 166 . Verordnung der Ministerien der
Finanzen , des Ackerbaues , des Innern , des Handels
und der Eisenbahnen vom 17 . Juli 1912 , betreffend die
Ermächtigung des k. k. Nebenzollamtes Eisenstein zur Abfertigung lebender
Pflanzen.

Nr . 167 . Verordnung des Finanzministeriums
Vom 9. August 1912 , betreffend die Bemessung der Individual-
kontingente der in den Jahren 1904 bis einschließlich 1911 neu entstandenen
landwirtschaftlichen Branntweinbrennereien für die Betriebsperiode 1912/13.

8 . Landksgeskhdlatt.
Nr . 115 . Gesetz vom 9. Juli 1912 , betreffend die Ab¬

gabe von Wasser aus dem Kaiser Franz Josef -Wasserwerke der Stadt Melk,
sowie die Einhebung von Gebühren hiefür.

Nr . 116 . Kundmachung des k. k. Statthallers
im Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom
10 . Juni 1912 , Z. XII-379/1 , betreffend die Marktordnung für
die Großmarkthallen -Abteilung für Fleischwaren der k. k. Reichshaupt - und
Residenzstadt Wien .*)

Nr . 117 . Kundmachung des k. k. Statthalters
im Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom
4 . Juli 1912, I . X-1635/22, mit welcher auf Grund der mit dem
Erlasse des k. k. Ministeriums für öffentliche Arbeiten vom 26 . April 1912,
Z . 10638 -1, erteilten Ermächtigung die zwischen der Staatsverwaltung und
dem n.-ö. Landes -Ausschusse vereinbarte Durchführungsverordnung zum 8 16
des Landesgesetzcs vom 6. Mai 1905 , L.-G -Bl . Nr . 99 , betreffend die Regu¬
lierung des Marchfluffes und die Herstellung von Hochwasserschutzdämmen
entlang dieses Flusses , verlautbart wird.

Nr . 118 . Kundmachung der k. k. n. -ö. Fivanz-
Landes -Direktion vom 19 . Juli 1912 , Z . IV-668/9,
betreffend die Auflassung des k. k. Verzehrungssteuer -Linienamtes Döbling
und die Umwandlung des k. k. Verzehrungssteuer -Linienamtes Michelbeuern in
eine Expositur.

Nr . IIS . Kundmachung der k. k. n.- ö. Finanz-
Landes -Direktion vom 19 . Juli 1912 , Z . IV-668/10,
betreffend die Änderung der Benennung der k. k. Berzehrungssteuer -Linien-
amtsexpositur Döbling.

Nr . ISO . Kundmachung des k. k. Statthalters
im Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom
20 . Juli 1912 , I . X-9/12 , womit die zur Ministerial Verordnung
vom 4 . November 1910 , R .-G .-Bl . Nr . 201 , betreffend die provisorische
Schiffahrts - und Strompolizeiordnung für die ober - und niederösterreichische
Strecke der Donau , erlassene Kundmachung des k. k. Statthalters im Erz-

' ) Erscheint in dieser Nummer der „Gesetze. Verordnungen !c." vollinhaltlich abgedruckt.
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Herzogtum ! Österreich unter der Enns vom 10 . November 1910,
Z . VI -4535/I2 , L.-G .-Bl . Nr . 241 , im 8 3 ergänzt , beziehungsweise ab¬
geändert wird.

Nr. LSI . Kundmachung des k. k. Statthalters
im Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom
22 . Juli 1912, H. VI-1564, betreffend die Erhöhung der Verpflegs-
taxe im Allgemeinen öffentlichen Krankenhause in Wiener -Neustadt.

Nr. LSS. Gesetz vom 9. Juli 1912, betreffend die
Aufschiebung der Ergänzungswahlen für den Gemeinderat der Stadt Wiener-
Neustadt.

Nr. LSS. Kundmachung des k. k. Statthalters
im Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom

27 . Juli 1912, Z . 11-2813/11 , betreffend die Durchführung der
Hauptstellung im Jahre 1912.

Nr . 12L . Kundmachung des k. k. Statthalters
im Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom
26.  Juni 1912 , Z . Xl i> 259/4 , betreffend die der Gemeinde Kritzen-
dorf erteilte Bewilligung zur Einhebung einer Verschönerungstaxe und die
hierfür erlassenen Einhebungsvorschriften.

Nr. tSS . Kundmachung des k. k. Statthalters
im Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom
27 . Juli 1912, Z . XI b-439/2 , betreffend die der Gemeinde Ober-
Piesting erteilte Bewilligung zur Einhebung von 100 Prozent der direkten
Steuern des Jahres >9l2 übersteigenden Umlagen.
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